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Zum Erwerb und Verlust des Biirgerrechts in
den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Von Dr. J. SIEBER, Firsprecher in Bern.

i

Die Angehorigen der dreizehn englischen Kolonien an der
Ostkiiste Nordamerikas waren bis zum Jahr 1776 Unter-
tanen der englischen Krone. Sie standen zu dieser im ném-
lichen Treueverhiltnis (,allegiance“) wie die Bewohner des
englischen Kontinentes selbst. Durch die Revolution, welche
im Jahr 1774 begann, und die darauffolgende Unabhingigkeits-
erklirung wurde die Bevolkerung dieser Gebiete zunichst
faktisch aus dem britischen Untertanenverbande losgeldst, um
dann mit dem Friedensschluss im Jahr 1783 auch rechtlich
davon befreit zu werden. Aus britischen Untertanen (subjects)
wurden durch diese Ereignisse amerikanische Birger (citizens),
freilich noch nicht Biirger eines aus den losgetrennten Gemein-
wesen gebildeten Gesamtistaates, sondern vorliufig nur Blrger
der einzelnen Staaten Virginien, Pennsylvanien, New-York etec.
Denn die Konfoderation, die im Jahr 1777 unter den , Articles
of Confederation and Perpetual Union“ gegriindet wurde, war
nur ein loser Staatenbund, ohne geselzgebende, vollziehende
und richterliche Behorden und ohne selbstindige, den Gliedern
. der Verbindung tbergeordnete Staatsgewalt. Es handelte sich
nur um ein Vertragsverhdltnis, ,a firm league of friendship,“
das nur die einzelnen Gliedstaaten erfasste, auf die Angeho-
rigen derselben dagegen nicht direkt einwirkte. !) '

) James Bryce, the American Commonwealth, vol. 1, p. 22 ff. James
Kent, Commentaries on American Law, vol. 1, p. 201 ff. — Francis Wharton,
a Digest of the international Law of the United States, vol. 2, p. 423 ff.
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Daher gab es in diesem Staatenbund ganz naturgemiss
auch kein Biirgerrechl, sondern nur Biirgerrechte in den ein-
zelnen (iliedstaaten.

Mit der Grindung des Bundesslaates im Jahr 1787 wur-
den dann diese Verhiltnisse vollie umgestaltet. Die neue
Bundesverfassung dieses Jahres, welche durch eine Reihe von
Zusitzen erweitert, heute noch gilt, schuf aus der alten Kon-
foderation einen wahrhaftigen Staat mit selbstindigen Macht-
befugnissen sowohl gegeniiber den einzelnen (liedstaaten, als
gegeniiber den Volksgenossen selbst. Das Volk kiindigt sich
in der sogenannten Pridambel?) selbst als Urheber der Ver-
fassung an, womit gesagt sein soll, dass die Angehorigen der
Einzelstaaten sich zu dem Einen Volk der Vereinigten Staaten
verschmelzen wollen. Damit wurden die Biirger der einzel-
nen Staaten ohne weiteres zu Biirgern der neuen Union.

Zwar legte die Verfassung die charakteristischen Merk-
male des Unionsbiirgers und die Bedingungen dieser Eigen-
schaft noch nicht fest. Sie wies aber in Art. 1 direkt auf
das Unionsbiirgerrecht hin, indem sie dem Kongress die Be-
fugnis erteilte, einheitliche Vorschriften tiber die Einbiirgerung
Fremder zu erlassen.®) Bisher, d. h. unter den Konfodera-
tionsartikeln, hatten die einzelnen Staalen allein das Biirger-
recht verliehen. Die neue Ordnung der Dinge forderte nun
auch fiur die Union die Moglichkeit, Fremde in ihren Verband
aufzunehmen. Ueber das Verhiltnis dieses neuen Naturalisa-
tionsrechts der Union zu demjenigen der einzelnen Staaten
waren die Meinungen noch bis in neuere Zeit geteilt. Hat
diese Befugnis der Union die Staaten ihres hergebrachten
Rechts, Fremden ihr Biirgerrecht zu verleihen, beraubt, oder
haben die Staaten ein konkurrierendes Recht behalten ?

%) We the people of the United States, in order to form a more perfect
union, establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the common
defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to
ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the
United States of America.

%) The Congress shall have power to establish an uniform rule of
naturalisation . .. .. throughout the United States, Art. 1, Sekt. 8.
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Ein Urteil des Circuit-Gerichtshofes von Philadelphia
aus dem Jahr 1802%) vindiciert den Staaten ein solches
Naturalisationsrecht mit aller Bestimmtheit.?) Allein spitere
Urteile, z. B. ein Urteil des Circuit-Gerichtshofes von
Pennsylvanien und mehrere Gutachten hervorragender Juristen
haben sich ebenso bestimmt gegen diese Befugnis ausge-
sprochen.

Es scheint in dieser wichtigen Frage lange viel Unklar-
heit geherrscht zu haben. Unbeslreithar ist heute jedenfalls,
dass das Unionsbtrgerrecht nur auf Grund der einschlagenden
bundesrechtlichen Bestimmungen und nicht nach beliebigen
Gesetzen der Einzelstaaten verliehen werden kann. Indessen
ptlegen einige Staaten ihr engeres Biirgerrecht auch unter der
neuen Verfassung hiufig an Fremde zu verleihen, ohne dabei
auf das Unionsbiirgerrecht Ricksicht zu nehmen. Manche
Einwanderer legen auf das Unionsbiirgerrecht nur ein méssiges
(zewicht. Sie suchen nach ihrer Ankunft vor allem das
Biirgerrecht jenes Staates zu erlangen, in welchem sie sich
niederlassen, denn dieses verschafft ihnen neben den biirger-
lichen ohne weiteres auch die polilischen Rechte, die mit dem
Unionsbiirgerrecht an und fiir sich allein nicht verkniipft sind.
Das aktive und passive Wahlrecht z. B. erlangt der Einge-
wanderte auch dann, wenn er das Unionsbiirgerrecht erwirbt,
doch erst mit seiner Niederlassung In einem bestimmten
Staate der Union. Viele ziehen es daher vor, sich diese
Rechte auf dem kiirzeren Weg des Biirgerrechiserwerbs in
einem Kinzelstaat anzueignen, als auf dem Umweg des erst
nach fiinfjdhrigem Aufenthalt zugédnglichen Unionsbiirgerrechts.

Freilich werden die staatsbiirgerlichen Rechte dem fremden
FEinwanderer nicht in allen Staaten der Union unter den
nimlichen Bedingungen verliehen. Das Stimmrecht z. B., auf
das sich das Hauptinteresse konzentriert, kann in einigen

) Einem Zeitpunkt also, da der Kongress Bestimmungen iiber Natura-
lisation bereits erlassen hatte, vergl. d. Ges. v. 26, Marz 1790.

%) State governments may ,adopt citizens upon easier terms than those
which Congress may deem it expedient to impose.“ Kent, Commentaries,
vol. 1, p. 423,
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Staaten auch schon von solchen domizilierten Fremden aus-
geiibt werden, welche bloss ihre Absicht kund getan haben,
Unionsbiirger werden zu wollen (, Who have declared their
intention to become citizens*).%) Ein Staat geht sogar noch
weiter, indem er das Stimmrecht ,den minnlichen Ein-
wohnern“ erteilt.”) Diese weitgehende Erleichterung der
Einbiirgerung — denn darum handelt es sich im Grunde bei
der Einrdumung des Stimmrechts — charakterisiert namentlich
die Staaten des Westens, welche ja lange auf die Einwande-
rung angewiesen waren und ein wesentliches Interesse hatten,
die Assimilierung der Zuziigler moglichst zu erleichtern.

Andere Staaten wieder stellen strengere Bestimmungen
auf. Manche gewdhren das Stimmrecht nur ménnlichen
Unionsbiirgern, ®) einer auch den Unionsbiirgerinnen.”)

Dass es in einigen Gliedstaaten der Union ein Sonder-Biir-
gerrecht gibt, ohne dass mit demselben notwendig das Unions-
biirgerrecht verkniipft wire, muss Deutsche und Schweizer
besonders eigentiimlich Dbertihren. In der Schweiz ist das
Kantons- und Gemeindebiirgerrecht nicht ohne Schweizer-
biirgerrecht denkbar. Die Einbiirgerung in Gemeinde und
Kanton zieht unmittelbar das Schweizerbiirgerrecht nach sich.
Auch die Angehorigen der Einzelstaaten des Deutschen Reiches
sind nach dem Reichsgesetz vom 1. Juni 1870 stets Bundes-
angehorige. Die Vereinigten Staaten machen in dieser Hin-
sicht dem Selbstbestimmungsrecht der Gliedstaaten eine selt-
same Konzession. 19)

In anderer Hinsicht noch weicht das Biirgerrecht der
Vereinigten Staaten von unserm schweizerischen Begriff ab.

5 Dies ist der Fall in Alabama, Arkansas, Colorado, Indiana, Kansas,
Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nord-Carolina, Nord-
Dakota, Oregon, Siid-Dakota und Wisconsin.

") New Hampshire.

8) Kalifornien, Florida, Idaho, Illinois, Jowa, Maine, Maryland, Mis-
sisippi, Montana, Nevada, New-Yersey, Ohio, Siid-Carolina, Vermont und
Washington.

%) Wyoming.

19) Vergl. die Botschaft des Priisidenten Cleveland an den Kongress von
1885 in Francis Wharton, vol. 2) p. 343. — Alex. Porter Morse, § 137.
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Es komml auch als reines Unionsbiirgerrecht vor, unabhingig
von dem Birgerrecht in einem Einzelstaat.

Diese eigentlimliche Erscheinung hingt damit zusammen,
dass auch heute noch nicht das ganze, zur Union gehdrende
Landgebiet staatlich organisiert, d. h. durch die Gliedstaaten
ausgefiilllt ist. Neben den Staaten als Gliedern der Union
gibt es mnoch sogen. Territorien, geschlossene politische Ge-
meinwesen, welche unter der Leitung und Kontrolle der
Bundesregierung stehen und teils durch selbstgewihlte Be-
horden, teils durch Behorden, die von der Union eingesetzt
sind, verwaltet und regiert werden.!!) Diese eigentiimtichen
Gebilde sind nicht Glieder, sondern Bestandteile der Union.
Manche Rechte. die den Bundesgliedern nach der Unionsver-
fassung gewiihrleistet sind, sind ihnen versagt. So sind sie im
Senat gar nicht, im Reprisentantenhaus nur durch einen Dele-
gierten mit beratender Stimme, aber ohne Stimmrecht vertreten.
Man kann diese Territorien als rudimentéire Staaten bezeichnen,
die durch ein Stadium der Entwicklung und Vorbereitung hin-
durch zu Gliedern der Union aufzusteigen bestimmt sind. '®)

Die Bewohner dieser Gebiete, die durch Geburt oder
Naturalisation das Biirgerrecht erlangt haben, sind Blirger der
Vereinigten Staaten schlechthin. Da es in den Territorien neben
der Unionsgewalt keine andere, selbstindige Staatsgewalt giebt,
so stehen die Birger hier nur der Union gegeniiber in einem
Verhiltnis der Berechtigung und Verpflichtung, wihrend bei der
Grosszahl der tbrigen Unionsbirger das staatliche Leben in
zwel Kreisen sich bewegt, dem Kreis des Unionsbiirgerrechts
und demjenigen des Biirgerrechis in einem Einzelstaat. ®)

1) Territorien sind heute noch, abgesehen vom Distrikt von Columbia:
Alaska, i. J. 1867 von Russland erworben. — Arizona, 15863 organisiert. —
Havaii, 1898 annektiert und 1900 als Territorium organisiert. — Indian Terri-
tory, organisiert 1834, — Neu Mexiko, 1850 organisiert und Oklahoma,
1890 organisiert.

12) J. Bryce, vol. 2, p. 208 ff. — H. v. Holst, das Staatsrecht der Ver-
einigten Staaten von Amerika, in Marquardsens Handbuch, p. 95 ff. Carlier,
la République Ameéricaine, T. 2, p. 377 .

13) Vergl. jedoch das hinsichtlich des Sonderbiirgerrechts in den ein-
zelnen Staaten p. 31 und 32 hievor Gesagte.

Zeitschrift fiir Schweizerisches Reecht. Neue Folge XXII. 3
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Entsprechend dieser Singularitit des Birgerrechts stehen
den Unionsbiirgern in den Territorien nur diejenigen Rechte
zu, welche nach Bundesrecht den Biirgern der Vereinigten
Staalen als solchen gewihrleistet sind, dagegen konnen sie
nicht solche Rechte beanspruchen, die den Staatenbiirgern nur
kraft der verfassungsmissigen Kigenrechte der Staaten zu-
stehen. ™) Kin Stimmrecht z. B. bei Prisidentenwahlen und
tiberhaupt bei Wahlen der Unionsorgane haben sie nicht.
Die offentliche aktive Seite des Birgerrechts hat bei ihnen
eine Liicke, welche erst mit der Krhebung des Territoriums
zum (zliedstaat der Union ausgefillt wird.

Analog der Stellung der Unionsbirger in den Territorien
ist diejenige der Bewohner des Districts von Columbia.
Diese diirfen der Union Steuern entrichten, wie das tbrige
Volk, sie sind auch sonst in der Sphire ihrer Privatrechte
unbeschriankt, aber die politischen Rechte sind ihnen, wie den
Biirgern der Territorien, versagt.

Eine fernere Abweichung des Unionsbiirgerrechis vom
Schweizerbiirgerrecht zeigt sich darin, dass wihrend bei diesem
das Kantons- und Gemeindebiirgerrecht die primdren Voraus-
setzungen sind, welche — wie schon bemerkt — das Schweizer-
biirgerrecht unmittelbar nach sich ziehen, in den Vereinigten
Staaten gerade das umgekehrte Princip gilt. Das XIV. Amen-
dement zur Unionsverfassung?®) bestimmt in Sektion 1: All
persons born or naturalized in the United States, and subject
to the jurisdiction thereof are citizens of the United States
and of the State wherein they reside. Man steigt in
den Vereinigten Staaten nicht wie in der Schweiz und im
Deutschen Reich vom Biirgerrecht des Gliedstaates empor zu
demjenigen des (Gesamtstaates, sondern vom Unionsbiirger-
recht herab zum Biirgerrecht in einem Einzelstaat. Wer
Unionsbiirger geworden ist, wird damit zugleich Biirger des
Staates, in welchem er seinen Wohnsitz hat.

1) v. Holst, p. 99.
15) In Kraft seit 28. Juli 1868.
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1L

Die Prinzipien tber den Birgerrechtserwerb greifen in
den Vereinigien Staaten auf Rechtssilze des englischen Com-
mon Law zuriick. Als im Anfang des 17. Jahrhunderts eng-
lische Auswanderer die Kolonien in Nordamerika griindeten,
brachten sie auch das Common Law iber den Ozean mit
und fihrten es in ihren Gemeinwesen ein, soweit dies mit
dem neuen Zustand der Dinge vereinbar war. Auch diejenigen
Staaten, welche seit der Schopfung der heutigen Verfassung
im Lauf der Jahre der Union angegliedert wurden, haben das
Rechtssystem des Common Law mit grosseren oder geringeren
Beschriankungen aufgenommen. Damit wurde dann auch das
englische Prinzip der Territorialitit des Biirgerrechts auf
amerikanischen Boden verpflanzt.

Wenn auch in der Frage des Biirgerrechtserwerbs bisher
viel Unklarheit geherrscht hat, so darf doch nun als gewiss
gelten, dass seit dem Bestand der Union die Ansicht vor-
herrschte, dass, mit Ausnahme der Kinder von farbiger Rasse,
sowie derjenigen exterritorialer Personen, jedes auf amerika-
nischem Boden geborene Kind, gleichviel welcher Nationalitit
seine Eltern angehdrten, als amerikanischer Biirger zu be-
trachten sei.1®) Unbestritten war zwar die Herrschaft des
jus soli iber das jus sanguinis keineswegs. Man stritt sich
in der Periode der dreizehn urspriinglichen Staaten vielfach
iiber die Irage, welchem der beiden Systeme der Vorrang
gebiihre. Ich glaube aber aus der mir vorliegenden Litteratur
den Schluss ziehen zu missen, dass das System des jus soli,
namentlich bei den Gerichten, stark iiberwog. Die Gerichte

W) wsamesn This was the principle of the english common law in re-
spect to all persons born within the kings allegiance and was the law ot
the colonies, and became the law of each and all of the states, when the
declaration of independence was made and continued so until the establish-
ment of the Constitution of the United States, when the whole exclusive juris-
diction of this subject of citizenship passed to the United States, and the
same principle has there remained.* — XKent, Commentaries, p. 40 Note. —
Vergl. auch den englischen Report of the royal commissioners ete., p. VIII,
ferner die bei Wharton, intern. law digest, vol. 2, p. 393 ff,, reproducierte
offizielle Korrespondenz.
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standen nicht nur wihrend der kolonialen Periode, sondern
auch spiter noch lange fast ausschliesslich unter dem Einfluss
von Blackstone’s beriihmten Commentaries on the laws of
England, von denen ein Kommissionsbericht an das Repréisen-
tantenhaus aus dem Jahr 1868 behauptet, man habe davon
bis zur Revolution in Amerika mehr Exemplare verkauft,
als in England selbst.

Durch ein Gesetz vom 9. April 1866 '") wurde zum ersten
Mal auf amerikanischem Boden eine Art Definition des Biirger-
rechts zu geben versucht: _

»All persons born in the United States and not sub-
ject to any foreign power, excluding Indians not taxed
are hereby declared to be citizens of the United States.”

Zu dieser Besfimmung kam dann schon im Jahre 1868
darauf. die Vorschrift des XIV. Amendments zur Verfassung
hinzu, worin scheinbar eine Bestitigung des Gesetzes von
1866 gegeben wird:

,Alle in den Vereinigten Staaten geborenen oder naturali-
sierten Personen sind, sofern sie der Jurisdiktion derselben
unterstellt sind (,subject to the jurisdiction there-
of"), Biirger der Vereinigien Staaten und Biirger des Staates,
in welchem sie ihren Wohnsitz haben.

Diese beiden Erlasse decken sich aber inhaltlich keines-
wegs. Beide erkliren unter gewissen Voraussetzungen die
in den Vereinigten Staaten geborenen Personen als Biirger.
Das Gesetz von 1866 fasst die Bedingung negativ: ,and not
subject to any foreign power“ — das XIV. Amendment
positiv: ,subject to the jurisdiction thereof.“ Wenn wir die
beiden Texte sinngemiss tibersetzen, so sehen wir, dass das
Gesetz von 1866 das Nichtbestehen eines fremden Untertanen-
verhdltnisses als Bedingung des Unionsbiirgerrechts erklirt,
wihrend das XIV. Amendment die Geburt auf amerikanischem
Boden als Kriterium des Birgerrechts hinstellt. Dort wird
das moderne Prinzip des jus sanguinis, hier das altiiberlieferte
Prinzip des englischen Common Law, das jus soli, verfochten.

17) Sektion 1992 der Revised Statutes.
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Man muss sich billig fragen, wie es moglich ist, dass
diese beiden divergierenden Erlasse nebeneinander bestehen
und praktisch angewendet werden konnen. Die Unions-
gerichte, vor allem das Oberbundesgericht scheinen dem Ge-
selz von 1866 gegeniiber noch nie die Frage der Verfassungs-
missigkeit gestellt zu haben. Man hat vielmehr fiir das
XIV. Amendment eine Interpretation gefunden, die, obschon
etwas subtil, dasselbe doch gar schon mit dem Gesetz von
1866 in Einklang bringt. |

Dem natiirlichen, ungekiinstelten Wortsinn gemsdiss garan-
tiert das XIV. Amendment allen in den Vereinigten Staaten
geborenen oder naturalisierten Personen, die innerhalb der
Grenzen der Union wohnen, ihren Gesetzen gehorchen und
den Schutz derselben geniessen, das Biirgerrecht. Die Be-
stimmung hat eine so weite, allgemeine Fassung, dass sie
ohne weiteres auch die Angehérigen farbiger Rasse, nament-
lich die Neger einschliesst, welche bisher nach der Doctrin
des Dred Scoft case (1856) vom Biirgerrecht ausgeschlossen
waren.'®) Der Vorbehalt ,and subject to the jurisdiction
thereot* wird am einfachsten und natiirlichsten auf die Kinder
exterritorialer Personen, also namentlich auf die Kinder der
(xesandten bezogen.

Die Unionsgerichte, mit Einschluss des Oberbundesgerichts,
sind schon mehrmals in den Fall gekommen, iiber die Nationalitit
der auf amerikanischem Boden geborenen Kinder auslindischer
Eltern sich auszusprechen. Auch das Staatsdepartement hat
hiufig in Korrespondenzen und Instruktionen an die diplo-
matischen Vertreter im Ausland zu der Frage Stellung nehmen
miissen. Von einer einheitlichen Praxis scheint aber immer
noch keine Rede zu sein. KEs wire iibrigens ein Wunder,
wenn es bei der herrschenden Divergenz der Gesetzestexte
anders wire.

Das Oberbundesgericht hat in mehreren Féllen entschieden,
um Biirger der Vereinigten Staaten zu werden, geniige seit

%) In diesem Fall wurde entschieden, dass ,a free negro of the
African race, whose ancestors were brought to this country and sold as
slaves, is not a citizen within themeaning of the constitution of the United States.“
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der Annahme des XIV. Amendments und dem FKrlass des
Gesetzes vom 9. April 1866 die Geburt auf amerikanischem
Boden nicht mehr, das X1V. Amendment verlange ausserdem
mit seiner Klausel ,subject to the jurisdiction of the U. 8.«
die unbedingte politische Untertanenschaft (allegiance) der
Eltern.®) Danach wiirden also die in den Vereinigten Staaten
geborenen Kinder schweizerischer KEltern selbst nach ameri-
kanischer Rechtsauffassung als Schweizer zu betrachten sein.
Nach einem Schreiben des Staatssekretirs Bayard an Mr. Pend-
leton vom April 1886 wiirden dieselben {freilich bei dauern-
dem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten mit ihrem Eintritt
in das Alter der Volljihrigkeit das amerikanische Biirgerrecht.
durch Option erwerben konnen. )

In direkten Widerspruch mit diesem durch das Ober-
bundesgericht verfochtenen jus sanguinis haben mehrere Ent-
scheidungen unterer Bundesgerichte aus neuerer Zeit sich
ebenso bestimmt zum Prinzip des jus soli bekannt und zwar
in Fillen, in denen man dies am wenigsten erwarten sollte.

Ein in Mendocino im Staat Californien geborener Chinese
Look-Tin-Sing hatte sich nach China zuriickbegeben und
wollte dann, nachdem er mehrere Jahre dort geblieben war,
zu seinen Eltern nach den Vereinigten Staaten zurtickkehren.
Allein in San Francisco widersetzte sich die Behorde seiner
Landung, weil er nicht im Besitz des durch die Unionsgesetz-
gebung vorgeschriebenen Identititszeugnisses war. Look-Tin-
Sing bestand aber auf der Léndung, indem er sich als in den
Vereinigten Staaten geborener Sohn chinesischer Herkunft auf
sein amerikanisches Biirgerrecht berief. Das Kreisgericht von
Californien schloss sich seiner Auffassung an und fithrte in
den Motiven seines Urteils u. a. aus:
ng. Alex. Porter Morse, 'acquisition de la nationalité anx Etats
Unis, Clunet, 1887, p. 32 ff.

18v) It is an established principle of international law, that a child
born abroad to a citizen of the United States partakes of his fathers natio-
nality, subject, however to the divesting of this nationality by his election,
when he arrives at full age to accept allegiance to the country of his birth.. ... ©

Wharton, vol 2, p. 418. — Bei Umkehrung des Verhiltnisses fithrt uns die
Konsequenz zu der im Text enthaltenen Folgerung.
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.Die erste Sektion des XIV. Amendments zur Verfassung
erklirt, dass alle in den Vereinigten Staaten geborenen oder
naturalisierten Personen, sofern sie der Jurisdiktion derselben
unterstellt sind, Biirger der Vereinigten Staaten und Burger
des Staates sind, in welchem sie ihren Wohnsitz haben.
Diese Bestimmung erscheint weit genug, um auf die Situation
des Klidgers Anwendung zu finden. Dieser ist in den Vereinig-
ten Staaten geboren. Ueber die Bedeutung der Worte ,sub-
ject to the jurisdiction of the U. 8. kann kein Zweifel be-
stehen. Dieser Jurisdiktion sind nur diejenigen unterstellt,
die sich auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten und unter
dem Schutz ihrer Gesetze befinden, mit der Verpflichtung,
diesen Gesetzen zu gehorchen. . . .“ '

wDie Jurisdiktion tiber diese Personen muss aktuell und
ausschliesslich sein. Die vorerwihnlen Worte schliessen vom
Birgerrecht nur die in den Vereinigten Staaten geborenen
Kinder solcher Personen aus, welche von fremden Regierungen
mit diplomatischen Funktionen belraut sind, wie die Ge-
sandten und Botschafter, deren Residenz zufolge einer offent-
lich-rechtlichen Fiktion als ein Teil ihres eigenen Staates be-
trachtet wird(?). Diese Exterritorialitdt der Residenz sichert
ihren dort geborenen Kindern alle diejenigen Rechte und
Privilegien, welche ihnen zukommen wiirden, falls sie im
Lande ihrer Eltern geboren wiren. .. .“

~Die fraglichen Worte haben aber noch eine allgemeinere
Tragweite. Sie sind aufgenommen worden, um solche Per-
sonen vom Birgerrecht auszuschliessen, die, obschon in den
Vereinigten Staaten geboren, oder naturalisiert, der (Gehorsams-
pflicht gegeniiber unserer Regierung sich entledigt und damit
das politische Band zerschnitten haben, welches sie mit diesem
Land verkniipfte. . . .“

y,Diese Erklirung der Worte des XIV. Amendments
wsubject to the jurisdiction of the U. S.“ zeigt mit aller Deut-
lichkeit, dass sie nicht die Wirkung haben konnen, dem
Biirgerrecht des Kligers Abbruch zu tun. Derselbe gehort
keiner vom Biirgerrecht ausgeschlossenen Personenklasse an
und im Zeitpunkt seiner Geburt hatten die Vereinigten Staaten



40 Dr. J. Sieber:

allein die Jurisdiktion iiber ihn mit Ausschluss derjenigen aller
anderen Staaten.“

,Die In das Amendment aufgenommene, das Biirgerrecht
betreffende Bestimmung sollte nicht nur die Bedeutung haben
einer offiziellen Erklirung des in den Vereinigien Staaten
hinsichtlich der weissen Rasse anerkannten Prinzips, sondern
sie bezweckte auch die Beseitigung der dem Dred Scott case
entsprungenen Doctrin, nach welcher die nach den Vereinigten
Staaten verbrachten und hier als Sklaven verkauften Personen
afrikanischer Rasse nicht Biirger der Vereinigten Staaten
waren und es nicht werden konnten. Jene Verfassungs-
bestimmung fithrte eine vollstindige Umwilzung im Stand
dieser Leute herbei. Sie hebt sie tber den Zustand blosser
Freigelassener hinaus und verleiht ihnen, wie den andern
Einwohnern des Landes, das Biirgerrecht. Als sie eingefiihrt
wurde, schlossen die Naturalisationsgesetze der Vereinigten
Staaten die Farbigen vom Biirgerrecht aus. ...«

Wir haben diesen Entscheid etwas ausfiihrlich mitgeteilt,
well er unserer Ansicht nach die richtigste Interpretation des
XIV. Amendments bietet. Kr ist nichl vereinzelt geblieben.
In mehreren anderen Kéllen®*) ist die Frage der Staatsange-
horigkeit der in den Vereinigten Staaten geborenen Kinder
chinesischer Eltern ebenfalls nach dem Prinzip der Territo-
rialitit entschieden worden.

Auch das Oberbundesgericht scheint nun seine frithere
Praxis verlassen und dieses Prinzip adoptiert zu haben. In
einem Urteil vom 28. Mirz 1898 bhekennt es sich in einem
dem vorerwihnten Fall Look-Tin-Sing ganz analogen Falle ?1)
ebenfalls zum Prinzip des jus soli, mit dem Hinweis, dass
das XIV. Amendment nichts anderes enthalte, als eine Be-
stitigung der alten Regel des Common Law, nach welcher

19) Clunet. 1887, p. 230.

20) Chin King (Dist. C. Oreg.) Yung Sing Hee (Cire. C. Oreg.) Wy-Sing
(Cire. C. Cal.) und Gee Fook Sing. Die Entscheide in diesen Fillen sind
im zweiten Supplement zu den Revised Statutes p. 13, dem Chinesen-Aus-
schlussgesetz vom 5. Mai 1892, nachgetragen.

*) Woug-Kim-Ark. Clunet, p. 1015.
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die Geburt auf dem Gebiet der Union das entscheidende
Moment fiir die Biirgerqualitit bildet.

Diese Urteile setzen einigermassen in Verwunderung,
wenn man bedenkt, dass es sich bei denselben um Abkéomm-
linge einer Rasse handelt, die man in den Vereinigten Staaten
schon seit ldngerer Zeit durch die rigorosesten Ausschluss-
massregeln fern zu halten sucht.??)

Wenn Alex. Porter Morse in seiner Abhandlung tber
den Erwerb des Biirgerrechts in den Vereinigten Staaten be-
hauptet, die innerhalb des Unionsgebietes geborenen Kinder
von Auslindern wiirden nun allgemein als Fremde angesehen
und es biete diese Formel zu keiner Kontroverse mehr An-
lass, 2%) so mochten wir doch sehr bezweifeln, dass dies heute
in den Vereiniglen Staaten die allgemeine Rechtsauffassung
ist. Auch das Staatsdepartement z. B. hat auch nach der
Annahme des XIV. Amendments in seiner Korrespondenz

) Gegenwiirtig sind fiir die rechtliche Stellung der Chinesen, besonders
auch hinsichtlich ihrer Einwanderung folgende Erlasse massgebend:

a) Die Sektionen 2158—2163 der Revised Statutes verbieten den Biirgern
der Vereinigten Staaten den Handel mit Kulis (Chinesen und Japanern).
Amerikanische Schiffe, die solchen Handel treiben, unterliegen der Konfiskation
und ihre Eigentiimer sind strafbar. _

b) Durch Gesetze vom 6. Marz 1882, 2. Juli 1884, 13. September 1838
und 5. Mai 1892 und durch Vertrige mit China vom 17. November 1850
und 7. Dezember 1894 ist der Mongoleneinwanderung scharf zu Leibe ge-
gangen worden. Das Gesetz vom 5. Mai 1892 sowohl, als der Vertrag vom
7. Dezember 1894 enthalten ein absolutes Verbot der Einwanderung chine-
sischer Arbeiter fiir die Dauer von zehn Jahren. Nicht beriihrt von diesem
Verbot sind Kautleute, Vergniigungsreisende und solche junge Mongolen,
die sich den Studien widmen wollen. Die in den Vereinigten Staaten be-
findlichen Mongolen, deren Zahl nach dem Census von 1900 etwas iiber
200,000 betriigt (Chinesen und Japaner zusammengerechnet) miissen einen
Niederlassungsschein losen. Kehren sie in ihre Heimat zuriick, so diirfen sie
nur binnen bestimmter Frist und unter gewissen Voraussetzungen und Form-
lichkeiten nach den Vereinigten Staaten zuriickkehren. Die Naturalisation
ist ihnen ginzlich versagt.

Durch diese Erlasse, die mit grosser Strenge gehandhabt werden, ist
die Einwanderung und Einfuhr von Kulis bisher sehr wirksam verhindert
worden.

) Clunet, 1887, p. 32 ff.
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mit den diplomatischen Vertretern der Union im Ausland in
einer grosseren Zahl von Fillen sich unumwunden zum jus
soli bekannt und damit — wie wir glauben — das XIV.
Amendment richtig interpretiert.?*) Staatssekretir Fish z. B.
dussert sich im Jahre 1871 in einem Schreiben:

,The 14th. amendment is simply an affirmance of the
common law of England and of this country, so far as it
asserts the status of citizenship to be fixed by the place of
nativity, irrespective of parentage. The qualification ,and sub-
ject to the jurisdiction thereof® was probably intended to exclude
the children of foreign ministers and of other persons who may
be within our territory with rights of extraterritoriality..... N

Freilich sind dem jus soli unter den Staatssekretiren
mitunter auch Gegner erwachsen,?®) (Gerade heute aber be-
trachtet das Staatssekretariat die in Amerika geborenen Kinder
fremder Kltern als Biirger der Vereinigten Staaten. Es geht
dies namentlich aus den geltenden Instruktionen fir die
diplomatischen Vertreter der Union im Ausland mit aller
Deutlichkeit hervor. %)

Die innerhalb der Grenzen der Union geborenen Indianer
unterliegen hinsichilich ihres Biirgerrechts einer doppelten

) Warton reproduciert p. 393 ff. eine ganze Anzahl solcher Schreiben
verschiedener Staatssekretire. Wir fithren an:

@) Mr. Marcy an Mr. Mason vom 6. Juni 1854.

b) Mr. Fish an Mr. Marsh vom 19. Mai 1871.

¢) Mr. Fish an Mr. Ellis vom 14. April 1873.

d) Mr. Fish an Mr. Cushing vom 16. Februar 1877.

e) Mr Seward an Mr. Fish vom 20. August 1878.

J) Mr. Evarts an Mr. Noyes vom 31. Dezember 1878.

g) Mr. Evarts an Mr. White vom 6. Juni 1879.

k) Mr. Blaine an Mr. O’Neill vom 15. November 1881.

¢) Mr. Frelinghuysen an Mr. Cramer vom 4. Juni 1883.

2) Vergl. z B. den vom Staatssekretir Bayard behandelten Fall
Griesser, Warton I1, p. 399.

#6) Die Instructions to the diplomatic officers of the United States von
1397 geben den Gesandten folgende Wegleitung: , ... .. The circumstance
of birth within the United States makes one a citizen thereof even if one's
parents were at the time aliens, provided they were not by reason of di-
plomatic character or otherwise, exempted from the jurisdiction of its laws.*
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Beurteilung. Sofern sie in ihren Stammverbidnden und inner-
halb ihrer Reservationen zu leben fortfahren, sind sie nicht
Biirger der Vereinigten Staaten, denn sie unterstehen dann

nicht der Jurisdiktion derselben, sondern — unter gewissen
Beschrinkungen — derjenigen ihrer Stimme. Das XIV.

Amendment trifft also auf sie nicht zu. Sie werden aber
auch nicht als Fremde im gewdhnlichen Sinne Dbetrachtet,
sondern als ,domestic subjects“ und ihre Gemeinwesen als
ydomestic dependant nations.“ Es handelt sich zwischen den
ehemaligen Herren des amerikanischen Bodens und den
Vereinigien Staaten um eine Art Protektionsverhiltnis. Zu
Biirgern der Union wiirden die indianischen Stammesangehorigen
erst werden mit der Auflosung der Stammverbinde und der
Hingabe an eine zivilisierte Lebensweise.?")

Einfacher als die IFrage nach dem Biirgerrecht der in den
Vereinigten Staaten geborenen Kinder fremder Eltern ist diejenige
nach dem Birgerrecht der Kinder von Unionsbiirgern.
Hier ist kein Zweifel moglich, dass solche Kinder Biirger der
Vereinigien Staaten sind. Um zu dieser festen Formel auch
hinsichtlich der im Ausland von Amerikanern geborenen
Kinder zu gelangen, bedurfie es freilich einer ausdriicklichen
Vorschrift des Gesetzes. Denn die amerikanischen Gerichie
hatten unter dem Kinfluss vermutlich des Common Law ange-
tangen, solche Kinder als Fremde zu betrachten und zu be-
handeln.

Ein Gesetz vom 10. Februar 1855 28) machte dieser Praxis
ein Ende. Das im Ausland von amerikanischen Eltern ge-
borene Kind erlangt danach das amerikanische Biirgerrecht
unter der doppelten Voraussetzung, dass sein Vater im Zeit-
punkt der Geburt Biirger der Vereinigten Staaten ist und zu
irgend einer Zeit seinen Wohnsitz in den Vereiniglen Staaten
gehabt hat. Viter, welche nie in den Vereinigten Staaten
gewohnt haben, (resided) sind nicht imstande, ihr Biirger-
recht auf ihre Kinder zu tbertragen. Auch das Kind selbst

*7) Revised Statutes, Supplement Bd II, p. 833, an act for the protection
of the Indian Territory and for other purposes vom 28. Juni 1898.
28) Revised Statutes, Sekt., 1993.
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kann sein angestammtes Blrgerrecht aut seine Descendenz
nur vererben, wenn es jemals in den Vereinigten Staaten
gewohnt hat. Wihrend seiner Minderjihrigkeit wird man
es — so lange der Vater sein Biirgerrecht beibehilt — recht-
lich als amerikanischen Biirger zu betrachten haben. Beim
Eintritt ins Alter der Volljihrigkeit jedoch muss es zwischen
seinem bisherigen amerikanischem Biirgerrecht und demjenigen
des Geburtsortes wihlen. Féllt seine Wahl auf jenes, so hat
es durch Uebersiedelung nach den Vereinigten Staaten die
Ernsthaftigkeit dieser Wahl tatsidchlich zu bekunden. EKEine
blosse Erklirung wiirde nicht gentigen. Die Vereinigten
Staaten verlangen von ihren Biirgern im Ausland nach einer
Abwesenheit von gewisser Dauer den Wiedereintritt in ihren
Herrschaftsbereich und die Erfiilllung der ordentlichen Biirger-
pilichten und kntipfen an die dauernde Abwesenheit und die
Vernachlissigung dieser Pflichten — unter Wirdigung der
Umstinde des einzelnen KHalles den Verlust des Biirger-
rechis. Dies erscheint uns richtiger und wiirdiger, als das
schweizerische Prinzip, nach welchem das Birgerrecht der
Schweizer im Ausland auch bei dauernder Abwesenheit cum
animo non revertendi beliebig lange fortbestehen und aut be-
liebige (Grenerationen vererbt werden kann.

Obschon das Gesetz vom 10. Februar 1855 unter den
erwihnten Restriktionen das Unionsbiirgerrecht den im Aus-
land geborenen Kindern amerikanischer Kltern mit aller Be-
stimmtheit zuerkennt, so scheint doch das Staatsdepartement
aus dieser Norm nicht die volle Konsequenz zu ziehen.
Praktische Erwigungen haben dazu gefiihrt, solchen Personen
bei aller Anerkennung ihrer Eigenschaft als Biirger den heimat-
lichen Staatsschutz (protection) gegeniiber den vom Geburts-
land etwa auferlegten Verpflichtungen zu versagen, also ein
Birgerrecht solcher Amerikaner auch im Geburtsstaat anzu-
erkennen. Staatssekretir Bayard rechtfertigt diese Praxis in
einem Schreiben an die amerikanische Gesandischaft in Paris
vom 2. Juli 1886 mit dem Hinwels, dass, da man in den
Vereinigten Staaten die dort geborenen Kinder von Auslindern
als Amerikaner befrachte, es inkonsequent wire, einem aus-
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wirtigen Staat die Anwendung des nédmlichen Prinzips hin-
sichtlich der auf seinem Gebiel geborenen Kinder von Ameri-
kanern zu verwehren.??)

I11.

Im Gegensatz zur Grosszahl der iibrigen Staaten haben
England und die Vereinigten Staaten bis in neuere Zeit nach
der Regel des Common Law der Heirat der Frau keinen Kin-
fluss auf deren Nationalitit eingerdumt. Thr System beruhte
auf der Maxime: Nemo potest exuere patriam. Die Fremde,
die einen Englinder heiratete, blieb nach wie vor eine Fremde,
und andrerseits schied die Englinderin, die einen Fremden
ehelichte, nach ihrem heimatlichen Recht aus dem englischen
Biirgerrecht nicht aus, denn ,the natural-born subject cannot
by any act of his own put off his natural allegiance.“ Der gleiche
Grundsatz galt auch in den Vereinigten Staaten. Denn wenn
auch die Konfoderationsartikel von 1777 und die Verfassungen
mehrerer Gliedstaaten die Auswanderung den DBilrgern aus-
driicklich gestatteten, so war doch damit nur die tatsidchliche
Entfernung aus dem Staatsgebiet, nicht aber auch die Mog-
lichkeit eigenméichtiger Auflosung des Untertanenverbandes ge-
meint. Die Amerikanerin, die einen Englinder, Franzosen oder
Schweizer heiratete und dem Gatten in seine Heimat folgte,
blieb dort nach wie vor der bisherigen heimatlichen allegiance
unterstellt, denn wie Lord Coke in dem bekannten Falle
Calvin sagte: ,Allegiance is a quality of mind and not con-
fined to any place.“

Nachdem man in dieses System des Common Law zuerst
in England durch ein Gesetz von 1844 3% Bresche gelegt und
der fremden Frau, die einen Englinder ehelichte, das eng-

?9) Clunet. 1887, p. 380 ff. — Wharton. II, p. 419. — Vergl. auch
Porter Morse, a treatise on citizenship by birth and by naturalisation, §155:
oIf by the laws of the country of their birth, children of American citizens
born in such country are subjects of its government, the legislation of the
United States will not be construed so as to interfere with the allegiance,
which they owe to the country of their birth while they continue within
its territory.“

30) 7 & 8, Viet. c. 66.
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lische Biirgerrecht ervffnet hatte, folgten etwas spéter auch die
Vereinigten Staaten diesem Beispiel nach. Der Auslinderin,
die einen Biirger der Vereinigten Staaten heiralete, wurde durch
ein Gesetz vom 10. Februar 1855 3!) das amerikanische Biirger-
recht erteilt. In beiden Gesetzen wurde aber — entweder ab-
sichtlich oder aus Versehen — der Fall der Heirat einer In-
linderin mit einem Fremden mit Stillschweigen iibergangen.
Diesseils und jenseits des Oceans wurde also das System des
Common Law nur teilweise verlassen. Erst durch die Na-
turalisationsakte von 1870 wurde endlich in England der
Grundsatz, dass die Frau dem Gatten in sein Birgerrecht
nachfolge, auch fiir Englinderinnen anerkannt.®?)

Dagegen giebt es in den Vereinigten Staaten auch heute
noch fiir die einen Auslinder heiratende Amerikanerin keine
analoge Vorschrift. Noch immer ist in dieser KFrage das
Common Law expressis verbis nicht beseitigl. Man konnte
sich aber fragen, ob aus dem Geselz von 1855 nicht der
logische Schluss gezogen werden darf, dass, gleichwie die
Fremde durch Heirat mit einem Amerikaner Biirgerin der
Vereinigten Staaten wird, andrerseits die Amerikanerin — aus
dem Grund der Reciprocitit — durch Heirat mit einem Aus-
linder ihr Biirgerrecht verliert und in dasjenige ihres Mannes
einfritt. Man ist heute geneigt, die Frage zu bejahen, Dbe-
sonders seit die ,Bill of Protection® vom 27. Juli 1868 **) den
Unionsbiirgern den Austritt aus dem Biirgerrecht formlich
garantiert. Zwar gibt jene Bill tiber die Art und Weise und
die Bedingungen der Expatriation keinen Aufschluss, auch
werden die Wirkungen der Heirat einer Inlinderin mit einem
Fremden nicht bertihrt. Allein bei richtiger Wiirdigung der
sehr enftschieden lautenden Bill in Verbindung mit dem Gesetz
von 1855 wird man doch zu der Annahme gefithrt, dass durch
diese Erlasse die Prinzipien des Common Law in diesem

31) Revised Statutes, Sekt 1994.

3% Vergl. fiir das englische Recht E. L. de Hart, the english law of
nationality and naturalisation, Journal of the society of comparative legis-
lation, 1900, p. 11.

3%) Revised Statutes, Sekt. 1999.
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Punkt aufgehoben worden sind und die Amerikanerin nun
durch ihre Heirat mit einem Ausléinder ihr Biirgerrecht verliert.?4)

Diese Anschauungsweise hal auch bereits gerichlliche Be-
statigung in einem Urteil des Circuit Court von Michigan ge-
funden.

Eine etwas verschiedene Auffassung findet sich in einem
Schreiben Henry Vignauds, des amerikanischen Gesandlen in
Paris, vom 14. Dezember 1889.%%) Die einen Auslinder hei-
ratende Amerikanerin soll danach nur dann ihr Biirgerrecht
verlieren, wenn sie ihrem Mann ins Ausland folgt, sich dort
dauernd niederldssti und dureh ihr Verhalten zu erkennen
gibt, dass sie nicht mehr zuriickzukehren gedenke, wogegen
sie ihr Birgerrecht auch nach der Heirat behalten soll, wenn
sie. mit ihrem Gatten in den Vereiniglen Staaten wohnen
bleibt. 2°)

An einer festen Praxis scheint es hier vorliufig noch zu
fehlen.

L¥,

In den Vereinigten Staaten gehorte die Frage des Birger-
rechiserwerbs von jeher zu den ernstesten staatsrechtlichen
Fragen. Gall es doch, der im Laufe der Jahre stetsfort
wachsenden Scharen fremder Einwanderer Herr zu werden
und die brauchbaren Klemente derselben sich mdoglichst zu
assimilieren.  Von der grossen Bedeutung der Biirgerrechts-
erteilung (Naturalisation) und der damit zusammenhingenden
wichtigen Fragen fiir die Union bekommt man erst einen Be-
oriff, wenn man bedenkt, dass im Jahre 1789 die 65 Mit-
glieder des Reprisentantenhauses nur eine Bevolkerung von
zirka zwei Millionen Seelen vertraten, wihrend nun die Be-
volkerung der Union, dank dem unaufhaltsamen Strom der
Einwanderung, auf zirka 76'/z Millionen Seelen angewachsen
ist. In eigentiimlicher Weise kompliziert wurden die Bevol-

) Vergl. E. Kelly, des effets du mariage sur la nationalité dans les
Etats-Unis, Clunet, 1534, p. 162. — Dutcher, du changement de nationalité
aux Ktats-Unis, Clunet, 1877, p. 383 ff.

35) Clunet, 1890, p. 532.

3%) Vergl. auch Prentiss Webster, law of naturalisation, p. 80.
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kerungs- und Biirgerrechlsverhiiltnisse noch dadurch, dass sich
dem weissen linwandererstrom ein schwarzer und ein gelber
Strom zugesellten, so dass heute die Beviolkerung Nordamerikas,
wenn wir auch die Rothiute, die urspriinglichen Herren des
Landes, mitrechnen, in den schonsten Farben schillert.

Der Kongress machte von seiner Befugnis, Vorschrifien
iiber die Einblrgerung von Auslindern zu erlassen,®") schon
durch ein Gesetz vom 26. Mirz 1790 Gebrauch. Spiter wurde
dann die Einbirgerung je nach den politischen Konjunkturen
bald erleichlert, bald erschwert. Das geltende Recht ist haupt-
sdchlich in Titel XXX der Revised Statutes, Sect. 21656—2174
und im XIV. Amendment der Verfassung enthalten.

Der Kreis der naturalisationsfihigen Personen umschliesst
nicht alle im TLande vertretenen Rassen. Das Unionsbiirger-
recht kann durch die ordentliche Naturalisation nur von Fremden
weisser Rasse und Abkémmlingen von Negern erworben werden
(aliens being free white persons and aliens of African na-
tivity and persons of African descent). *®) Die Ausdeh-
nung der Naturalisierbarkeit auf die Schwarzen datiert
erst aus neuerer Zeit. Nach der Naturalisationsakte vom
14. April 1802 hatten nur freie Personen weisser Rasse zum
Biirgerrecht Zutritt. So blieben die Dinge, bis am 22. Juni
1874 das Gesetz von 1802 revidiert und die Beschrinkung
auf Weisse fallen gelassen wurde. Am 18. Februar des fol-
genden Jahres (1875) wurde dann die Section 2169 der Re-
vised Slatutes in ihrem heutigen Wortlaut erlassen. Wiihrend
des kurzen Interimg vom 22. Juni 1874 bis 18. Februar 1875
waren rechtlich alle Rassen in gleicher Weise naturalisierbar.

Ihre Emanzipation und Befreiung aus dem Zustand der
Rechtlosigkeit und Sklaverei verdanken die Schwarzen dem
Biirgerkrieg und darauffolgenden KErlass dreier Amendments
zur Verfassung (XIII, XIV und XV), in denen sie den Weissen
auf dem Gebiet der biirgerlichen und politischen Rechte vollig
gleichgestellt wurden.

37) Verfassung Art. 1, Sekt. 8.
38) Revised Statutes, Sekt. 2169.
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Schlimmer ist die Lage der gelben Rasse. Wir haben
bereits darauf hingewiesen, wie die Mongolen durch eine Reihe
von Gesetzen und Vertrigen in ihrer Bewegungsfreiheit stark
beschrinkt und speziell die Arbeiterklassen vorliufig von der
Einwanderung ginzlich ausgeschlossen sind. Dazu kommt, dass
nach einem Gesetz vom 6.Mai 1882 kein Gericht der Ver-
einiglen Staaten oder eines Gliedstaates Chinesen die Natura-
lisation erteilen darf. Diesem Prinzip hat China in Art. IV
der Konvention mit den Vereinigten Staaten vom 7. Dezember
1894 ausdriicklich zugestimmt.??) Die Naturalisationsunfihig-
keit trifft alle Klassen von Chinesen, nicht etwa bloss die
Arbeiter. Indessen war dieser Ausschluss kaum je von prak-
tischer Bedeutung. Denn die Chinesen haben im allgemeinen
wenig Lust gezeigt, das Unionsbiirgerrecht zu erwerben. Die
ersten chinesischen Einwanderer erschienen auf dem Plan,
als die Goldfelder Kaliforniens entdeckt wurden (1848).'9)
Da sie sich durch Fleiss, Geduld und geringe Lohnanspriiche
empfahlen und bald bei den verschiedensten Beschiftigungen
Verwendung fanden, nahm ihre Zahl im Laufe der Jahre schr
erheblich zu. Aber sie waren und blieben Zugvégel. Die
meisten hatte die Not nach den Vereinigten Staaten gefiihrt.
Sie hofflen dort moglichst rasch ein kleines Vermogen zu
sammeln und mit demselben wieder in ihre Heimat zu ver-
schwinden. Den Sitten und Gebriuchen ihres Landes blieben
sie inmitten der andern Rassen meist unverbriichlich treu und
kiimmerten sich wenig um die Einrichtungen des Staates, in
dem sie ihr Brot fanden. Uebrigens waren der Hass und die
Verachtung, mit denen man sie behandelte, fiir sie nicht
gerade eine Ermutigung, sich um das Unionsbiirgerrecht zu
bewerben.

39) Convention Regulating Chinese Immigration, Art. 6 .. ... »1t s
hereby understood and agreed that Chinese of any other class, — either per-
manently or temporarily residing in the United -States, shall have for the
protection of their persons and property all rights, that are given by the
laws of the United States to citizens of the best favored nation, excepting
the rights to become naturalized citizens.®

10) Vergl. J. B. Moore, Les Etats-Unis fermés aux Chinois. Clunet, 1892,
p- 388.

Zeitsehrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge XXNIIL 4
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Den Chinesen werden in praxi die Japaner gleichgestellt.
Auch sie sind als Mongolen nicht naturalisierbar.

Das Rechtsverhiltnis der Indianer zu den Vereinigien
Staaten ist schon frither berihrt worden. Die Frage nach
ihrer Naturalisierbarkeit wird an Hand des XIV. Amendments
und im Hinblick auf Sektion 2169 der Revised Statules ver-
neint werden miissen, wenigstens soweit es sich um Individuen
handelt, die im Stammverbande, also noch als Nomaden leben.
Denn bei dieser Lebensweise sind sie nach dem fraglichen
Amendment nicht véllig ,subject to the jurisdiction of the
U. 8.,“ indem den Stdmmen noch betrichtliche eigene juris-
dictionelle Befugnisse gewahrt sind.

Dagegen ist bereits angedeutet worden, dass auch den
Indianern die Moglichkeit, Biirger zu werden, nicht schlecht-
hin vorenthalten ist. Kin Gesetz vom 8. Februar 1887 ver-
tligt, dass jeder innerhalb der Vereinigten Staaten geborene
Indianer, welchem Landzuteilungen gemacht worden sind, oder
der ausserhalb jeden Stammverbandes aus eigenem Antrieb
sich einer zivilisierten Lebensweise hingibt, als Biirger der
Vereinigten Staaten zu betrachten sei. Der Austritt aus dem
Stammverband, in Verbindung mit dem freiwilligen Verzicht
auf die nomadisierende Lebensweise sind hier die Faktoren,
die zum Biirgerrecht fithren, ohne dass es einer Naturalisation
bedarf.

Nachdem wir die naturalisationsfihigen und unfihigen
Personen von einander ausgeschieden haben, wenden wir uns
den Bedingungen zu, von deren Erfilllung die Erteilung des
Biirgerrechts ordentlicher Weise bedingt ist.

Wir begegnen hier zunichst, wie in der Schweiz, dem
Erfordernis der Domizilierung. Der Bewerber muss wenigstens
finf Jahre in den Vereinigten Staaten und wenigstens ein
Jahr in dem Staate, in welchem er das Biirgerrecht nachge-
sucht, gewohnt haben. Dagegen wird im Ganzen wenig nach
seinen bisherigen Verhiltnissen zu seinem Heimatstaat gefragt.
Die Vermutung streitet fiir ihn, dass er beim Verlassen seines
Geburtslandes alle seine Biirgerpflichten erfiillt habe und,
nach dortigem Recht befugt sei, sein Biirgerrecht zu wechseln.
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Der amerikanische Richter lisst sich z. B. nicht von Amtes
wegen auf eine Prifung der Frage ein, ob der Bewerber
seine Entlassung aus dem Dbisherigen Biirgerverband erhalten
und seiner Militdrdienstpflicht geniigt, oder die Erlaubnis
seiner Regierung zum Erwerb eines fremden Birgerrechts
erhalten habe. Der Bewerber kommt mit keiner Rechlsvor-
schrift der Union in Konflikt, wenn er tiber diese Verhiltnisse
Stillschweigen beobachtet und die erwihnte Prisumption fir
sich wirken ldsst.*!) Das Biirgerrecht wird ihm nach Erfil-
lung der gesetzlichen Bedingungen auf seine Gefahr erteilt.
ls ist seine Sache, sich bei einer allfilligen, spiteren Riick-
kehr in sein Geburtsland mit den dortigen Behorden aus-
einanderzusetzen.

Die ordentliche Naturalisation geht in zwel Stadien
vor sich.

Der erste Akt besteht in der Erklirung des Bewerbers,
dass seine redliche Absicht dahin gehe, Biirger der Vereinigten
Staaten zu werden. Diese Erklirung ist vor einem Unions-
verichte, oder dem Gerichte eines Staates mit Common-Law-
Jurisdiction, oder endlich vor dem Akftuar eines dieser Ge-
richte abzugeben. Den Zeitpunkt hiefiir kann der Bewerber
nach freier Wahl bestimmen, er mag z B. die Erklirung
schon bald nach seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten
abgeben, doch muss er nach diesem Akt wenigstens noch
zwel Jahre bis zu seiner Aufnahme ins Birgerrecht zuwarten
und sich ausserdem iiber einen dauernden Wohnsitz von
fiinf Jahren ausweisen. Die Erklirung ist eidlich zu bestirken
nnd vom Bewerber mit der Versicherung zu verbinden, dass
er der Untertanenschaft gegeniiber allen fremden Staaten und
Firsten, insbesondere derjenigen seines gegenwiirtigen Heimat-
slaates fiir immer zu entsagen gedenke.

Einheitliche Vorschriften iiber die Form und die Abnahme
des Eides gibt es nicht. Massgebend sind im einzelnen Fall
die gesetzlichen Vorschriften des Ortes, an welchem die Ver-
handlung stattfindet. 4?)

41) Prentiss Webster, p. 45.
4%) Prentiss Webster, p. 49.
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Die declaration of intention ist eine unerlissliche Vor-
aussetzung der ordentlichen Naturalisation. Sie fiilhrt jedoch
fir sich allein in der Staatsangehorigkeit des Bewerbers noch
keine Verinderung herbei. Sie ist nur ,expressive of a
purpose,“ eine Ankiindigung des Bewerbers, dass er in einem
kiinftigen Zeitpunkt das Unionsbiirgerrecht zu erwerben und
seinem bisherigen Biirgerrecht zu entsagen gedenke. Sie be-
griindet keine Verpflichtung, spiter den entscheidenden zweiten
Schritt wirklich zu tun. Der Bewerber kann es bei der
blossen KErklirung seiner Absicht bewenden lassen, also Aus-
linder bleiben, oder auch die Erklirung formlich riickgingig
machen.

Wenn auch die declaration of intention fir sich allein
das Unionsbiirgerrecht nicht verleiht, so ist sie doch rechtlich
nicht ganz bedeutungslos. Es ist bereits gesagt, dass manche
Staaten der Union sie als hinreichende Voraussetzung fiir die
Gewidhrung des Stimmrechts betrachten. Bundesrechtlich
kntipfen sich an sie zunichst wichtige Folgen fiir Frau und
Kinder des Erklirers. Stirbt der Fremde, nach Abgabe der
Erklirung, aber bevor er den zweiten Schritt unternommen
und die Naturalisation zum Abschluss gebracht hat, so werden
seine Witwe und seine Kinder, nach Ableistung des vorge-
schriebenen Eides, ohne weiteres Biirger der Vereinigten
Staaten.4?)

Aber noch in anderer Hinsicht ist die declaration of in-
tention bedeutsam. Sie gibt demjenigen, der sie abgegeben,
und der hierauf voriibergehend ausser Landes geht, unter ge-
wissen Bedingungen einen Anspruch auf den Schutz der Union,
a quasi right to protection. In mohammedanischen, oder son-
stigen halbzivilisierten Lindern zumal, wiirde der prisumptive
Unionsbiirger nicht vergeblich die guten Dienste eines diplo-
matischen Vertreters der Union in Anspruch nehmen.**) Nur
gegeniiber dem Ursprungsland gewihrt die Union in solchen
Fillen keinen Schutz.

43) Revised Statutes, Sekt. 2168.
) Prentiss Webster, p. 58. — Wharton, a digest ete. 11, p. 359.
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Ist der erste Schritt zur Naturalisation und die gesetzliche
Probezeit verstrichen, so kann nunmehr die definitive Ein-
biirgerung stattfinden. Sie ist ebenfalls ein gerichtlicher Akt.
Der Bewerber hat nun seine Absichten — denen er bei der
declaration of intention Ausdruck gegeben — in Wirklich-
keit umzusetzen und sich iiberdies mit einer Reihe weiterer
Bedingungen abzufinden:

1. Er muss vor einem der erwihnten Gerichte eidlich
erkliren, dass er fiir die Verfassung der Vereinigten Staaten
einstehen wolle und seinem bisherigen Biirgerrecht und tiber-
haupt jedem Untertanen- und Treueverhélinis gegeniiber jedem
andern Staat entsage.

2. Er hat sich dartiber auszuweisen, dass er unmittelbar
vor seiner Aufnahme wenigstens fiint Jahre in der Union und
wenigstens ein Jahr im Staate, in welchem das Gericht tagt,
ununterbrochen gewohnt habe.*®) Dieser Beweis kann nicht
durch blosse eidliche Versicherung des Bewerbers, sondern
nur durch andere Beweismittel, namentlich Zeugen, erbracht
werden.

Es wird in praxi vom Bewerber nicht verlangt, dass er
zu keiner Zeit wihrend der fiinf Jahre die Union verlassen
habe.*®) Kin vortibergehender Aufenthalt im Ausland ist seiner
Bewerbung unschidlich. Auch steht ihm frei, seinen Wohn-
ort innerhalb der Union nach Gutdiinken zu wechseln.

3. Der Bewerber hat sich ferner {iber einen guten Ruf
(good moral character) und seine Krgebenheit gegeniiber der
Union wihrend der erwihnten Probezeit auszuweisen.

4. Besitzt der Bewerber einen Adelstitel, so muss er ihm
entsagen, denn die Union anerkennt keine derartigen Titel.

5. Endlich hat er der Union den Eid der Treue zu
schwaren.

4%) Revised Statutes, Sekt.2170. — Die Dauer des Domicils war nicht
immer dieselbe. Nach einem Gesetz von 1790 betrug sie zwei Jahre. Ein
Gesetz von 1795 erhob sie auf fiinf und ein Gesetz von 1798 gar auf vier-
zehn Jahre, bis sie durch das heute geltende Gesetz von 1802 wieder auf
fiinf Jahre zuriickgefilhrt wurde.

46) Wie nach dem im Jahre 1848 aufgehobenen Gesetz von 1813.
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In welchem Moment die Einbiirgerung perfekt wird, ob
Im Zeitpunkt der Ableistung des Treueides, als dem Schluss-
akt des Verfahrens, oder im Moment der Zustellung des
Biirgerbriefes (certificate of naturalisation), wird nicht gesagt.
Das Gesetz4") beschrinkt sich auf die Vorschrift, dass iiber
alle Formlichkeiten, die vor dem Gericht zu erfiillen sind,
vom Aktuar ein Protokoll aufgenommen werden solle. Beim
Stillschweigen des Gesetzes geht es kaum an, die Perfekiion
mit der Aushindigung des Biirgerbriefes zu verkniipten. Die
Einbiirgerung ist richtigerweise mit der Erfillung simtlicher
Bedingungen vor dem kompetenten Gericht als perfekt zu be-
trachten. Der Biirgerbrief ist ein Protokollsauszug, der dem
neuen Biirger als Beweismittel zum Nachweis seiner neuen
Qualitit dient. Seine Zustellung ist eine blosse Formalitit.

Neben der vorerwihnten, ordentlichen Naturalisation kennt
das Recht der Union noch drei weitere Verfahren mit er-
leichterten Bedingungen:

1. Fremde, welche in der Armee oder Marine der Ver-
einigten Staaten gedient und eine ehrenvolle Entlassung er-
langt haben, konnen schon nach einjihrigem Aufenthalt als
Biirger aufgenommen werden, ohne vorher eine declaration of
intention gemacht zu haben. Bewerber dieser Art haben sich
vor dem naturalisierenden Gericht lediglich iiber einen ein-
jahrigen Aufenthalt in der Union, ehrenvolle Dienslentlassung
und moralische Lebenstithrung auszuweisen.

2. Minderjidhrigen Fremden ist die Naturalisation insofern
erleichtert, als sle keine vorherige declaration of intention zu
machen haben, falls sie drei oder mehr Jahre unmittelbar vor
Erreichung der Volljihrigkeit*®) in den Vereinigten Staaten
gewohnt haben. Ganz erlisst man ihnen freilich jene Erklirung
nicht, man Idsst dieselbe bloss zeitlich mit dem definitiven
Einbiirgerungsakt zusammenfallen und fordert von ihnen neben
der Beobachtung der ordentlichen Naturalisationsbedingungen
die retrospective Versicherung, dass es in den zwei unmittel-
bar vorhergehenden Jahren ihre Absicht gewesen sei, Birger

47y Revised Statutes, Sekt. 2165, No. b.
48) D. h. vor Vollendung des 21. Altersjahres.
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der Vereinigten Staaten zu werden. Der Zweck dieser Ein-
blirgerungsart ist klar: Man will allen Personen, die mit dem
Eintritt der Volljdhrigkeit fiinf Jahre in den Vereinigten
Staaten gewohnt haben, die sofortige Kinbiirgerung ermaglichen.

3. Kine besondere Erleichterung ist endlich den auf ein-
heimischen Handelsschiffen dienenden fremden Matrosen ge-
wihrt. Nachdem diese eine declaration of intention vor dem
kompetenten Gericht gemacht haben, konnen sie schon nach
einer Dienstzeit von drei Jahren als Bilirger aufgenommen
werden, sofern sie sich tiber gute Auffiihrung wihrend dieser
Zeit ausweisen. Das Prinzip der continuous residence, das
sonst ein wesentliches Element des Biirgerrechlserwerbs bildet,
wird hier mit Riicksicht auf den Beruf dieser Leute, der ihnen
ununterbrochenes Wohnen innerhalb der Union nicht gestattet,
durchbrochen.

Die Naturalisation erstreckt sich auch auf die IKhefrau
und die minderjihrigen Kinder des Naturalisierten, sofern
letzlere in den Vereiniglen Staaten wohnen. Fiir die Ehefrau
wird diese KFolgerung aus Sektion 1994 der Revised Statutes
gezogen. Iis ist zwar dort nur von dem Burgerrechlserwerb der
Frau die Rede, die einen Unionsbiirger heiralet. Allein man
interpretiert die Sektion in dem erweiterten Sinne, dass jedes
eheliche Verhiltnis einer naturalisierbaren IFrau mil einem

Unionshiirger — moge dessen Birgerrecht vor der Heirat
schon bestanden haben, oder erst nach derselben erworben
worden sein — der Frau das Biirgerrecht verschaft.

Wenn das Gesetz*?) die Naturalisation fremder Eltern
nur dann auf ihre minderjihrigen Kinder erstreckt, wenn diese
in den Vereinigten Staaten wohnen, so will es damit offenbar
Biirgerrechtskonflikten vorbeugen. Demnach hat die Naturali-
sation von Schweizerbiirgern in den Vereinigten Staaten auf
deren minderjihrige, in der Schweiz zuriickgelassene Kinder
keinen Einfluss. Diese bleiben, so lange sie fortfahren, in der
Schweiz zu wohnen, auch nach amerikanischem Recht Schweizer-
biirger. Erst wenn sie ihren Eltern in die Union nachfolgen,

49) Revised Statutes, Sekt. 2172,
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um dauernd dort zu wohnen, treten sie ohne weiteres in deren
Adoptivbiirgerrecht ein.

Die soeben erorterten Regeln gelten auch tiir die minder-
jihrigen Kinder naturalisierter Witwen.

Ob ein uneheliches Kind durch die Naturalisation der
Mutter das Unionsbiirgerrecht erlangt, ist in der Naturali-
sationsakte von 1802 nicht gesagt. Bei der allgemeinen Fassung
der Sektion 2172 wird man die Frage wohl bejahen diirfen.

Ueber Inhalt und Bedeutung des Unionsbiirgerrechts gibt
die Verfassung nur wenig Aufschluss. In Art. IV Sektion 2
wird den Biirgern Rechtsgleichheit zugesichert. Jeder Staat
der Union ist verpflichtet, auf seinem Gebiet die Blrger an-
derer Staaten in rechtlicher Hinsicht den eigenen Biirgern
gleich zu halten. Damit ist auch eine Garantie vollster Frei-
ziigigkeit gegeben. Der Uebertritt von einem Staat in den
andern ist vollig frei. Mit der Niederlassung in einem Staat
erwirbt der Unionsbiirger sofort auch das Biirgerrecht des
Aufenthaltsstaates. Die Verlegung des Domizils von einem
Staat in den andern zieht auch einen Wechsel im sonder-
staatlichen Biirgerrecht nach sich. Das Birgerrecht des bis-
herigen Staates erlischt, um demjenigen des neuen Aufenthalts-
staates Plalz zu machen. Eine Ansammlung mehrfacher einzel-
staatlicher Biirgerrechte auf dem Haupt der ndmlichen Person,
wie dies in der Schweiz und im deutschen Reich maoglich ist,
gibt es nicht.

Mit dem Unionsbiirgerrecht ist das aktive und passive
Wahlrecht an sich nicht verkniipft. Beide sind vielmehr eine
Konsequenz des rechtlichen Domizils in einem Einzelstaat. Ks
ist Sache der Einzelstaaten, das Stimmrecht auch fiir nationale
‘Wahlen zu normieren. Nach Art. [ Sektion 2 der Verfassung
sind bel Wahlen der Union diejenigen stimmberechtigt, welche
in den einzelnen Staaten als Wiihler die zahlreichere Abteilung
des gesetzgebenden Korpers mitzubilden berechtigt sind. Die
Staaten haben es also in der Hand, die Requisite des Stimm-
rechts bei Prisidentenwahlen und Wahlen ins Reprisentanten-
haus zu bestimmen. Eine Schranke zieht ihnen bloss das
XV. Amendment durch die Verfiigung, dass das Stimmrecht
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Unionsbiirgern wegen ihrer Rasse, Farbe oder fritheren Un-
freiheit nicht vorenthalten oder verkirzt werden dirfe.%?)
Gegen Beschrinkungen des Stimmrechts aus andern Griinden
richtet sich das XIV. Amendment (Sektion 2), welches den-
jenigen Staaten, die sich in diesem Punkte engherzig zeigen
sollten, eine entsprechende Reduktion der Reprisentationsbasis
in Aussicht stellt.?®')

Die naturalisierten Biirger stellt die Verfassung den ein-
gebornen Biirgern im passiven Wahlrecht insofern nach, als
sie erst nach sieben Jahren ins Repriisentantenhaus®*) und
erst nach neun Jahren in den Senat °*) gewihlt werden kénnen.
Zum Prisidenten der Union ist nur ein natural born citizen,
nie ein Naturalisierter wéhlbar.®*) Wenn daher die Ameri-
kaner bisweilen mit ziemlicher Eimphase behauplen, dass ihrem
Recht eine Klassifizierung der Biirger in naturalisierte und
eingeborne und eine Verschiedenheit der Rechisstellung dieser
zwel Personengruppen unbekannt sei, so darf man dies wie
so manches andere auf dem Gebiet des Staatsbiirgerrechts
nicht zu ernst und wortlich nehmen.

Auch der grossartig klingende Wortlaut jener bill of pro-
tection vom Jahre 1868, welche den im Auslande weilenden
naturalisierten Unionsbiirgern den gleichen Schutz zu gewéhren
verspricht, den die nalural borns erhalten, muss erheblich
herabgeschraubt werden.?®¥) Wir beriihren damit ein Gebiet,
das schon vor 1868 zu einer grossen Zahl internationaler
Konflikte fithrte und die Vereinigten Staaten in einen Krieg mit

50y ,The right of citizens of the United States to vote shall not be
denied or abridged by the United States or any State on account of race,
color, or previous condition of servitude.“

5 D. h. eine Verminderung ihrer Mitglieder im Reprisentantenhaus
und Wahlménnerkollegium.

%) Verfassung Art. 1, Sekt. 2.

%) Verfassung Art. 1, Sekt. 3.

%) Verfassung Art. 2, Sekt. 1.

%) ,All naturalized citizens of the United States, while in foreign
countries are entitled to and shall receive from this Government the same
protection of persons and property which is accorded to native born ci-
tizens.* Bill vom 27, Juli 1868 (Sekt. 2000 Revised Statutes).
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England und in diplomatischen Fehden mit fast allen anderen eu-
ropéischen Michten verwickelte. Wir meinen die hochst sonder-
bare Auffassung der Amerikaner von dem Rechtscharakter ihrer
Naturalisation und die damit zusammenhéngenden Priitensionen.

Urspriinglich wurde bei der praktischen Anwendung der
in der Naturalisationsakte von 1802 enthaltenen Prinzipien das
englische Common Law als Richtschnur genommen. Wenn
man vom Bewerber auch einen eidlichen Verzicht auf seine
frithere Staatsangehorigkeit verlangte und sich nicht darum
kiimmerte, welche Wirkungen sein Geburtsland der ameri-
kanischen Naturalisation beilegte, so wurde doch urspriinglich
dem Adoptivbirger im Fall der Riickkehr in sein (reburts-
land dort kein Schulz gegentiber Anforderungen der Behorden
gewihrt. Ueberall sonst wurde er im Ausland durch die Ver-
treter der Union geschiitzt, nur nicht in seinem (Geburtsland.
Hatte er sich dort bei seinem {fritheren Wegzug Verbindlich-
keiten entzogen, die ihm oblagen und deren Erfiilllung man
nun von ihm verlangte — zum Beispiel der Militdrpflicht —,
so hatte er auf keine Intercession zu seinen Gunsten seitens
der diplomatischen Vertreter der Union zu hoffen, indem man
diese Pflichten als ,purely a matter of domestic policy“ be-
trachtete; ,in which no foreign Government has a right to
interfere.“*%) Von dieser klugen und zurtickhaltenden Auffassung
sind in dem englischen Report of the royal Commissioners
mehrere Beispiele erwiihnt. Die Frage wurde namentlich im
Zusammenhang mit der Militirdienstpflicht debattiert, beson-
ders mit Preussen.®”) Der in den Vereinigten Staaten natu-
ralisierte Preusse, der in sein Geburtsland zuriickgekehrt, dort
zum Militirdienst eingezogen wurde, mochte sich lange auf
sein amerikanisches Biirgerrecht steifen. FEr wurde von der
Union seinem Schicksal tiberlassen. Einen Beschwerdefiihrer
dieser Art fertigte im Jahre 1840 der Gesandte der Vereinigten
Staaten in Berlin ab mit dem Bescheid :

%%) Barnard, Gesandter der Vereinigten Staaten in Berlin an Baron Man-
teuffel, 15. Februar 1853, Report of the royal commissioners ete., p. 3.

1) Vergl. F. von Martitz. das Recht der Staatsangehirigkeit im inter-
nationalen Verkehr in Hirths Annalen des Deutschen Reiches, 1875, p. 815 ff.
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,2Had you remained in the United States, or visited any
other foreign country (except Prussia) on your lawfull bu-
siness, you would have been protected by the American au-
thorities, at home and abroad, in the enjoyment of all your
rights and privileges as a naturalized citizen of the United States.
But, having returned to the country of your birth, your nalive
domicil and natural character revert (so long as you remain in
the Prussian dominions) and you are bound in all respects to
obey the laws exactly as if you had never emigrated.“?®)

Auch andern Staaten gegeniiber verfolgte die Union ur-
spriinglich diese vorsichtige Praxis. Das Staatsdepartement
versah die Gesandten im Ausland zum Teil mit sehr be-
stimmten Instruktionen in diesem Sinne.?) Allein gegen das
Ende der fiinfziger Jahre erhielt in der Union eine andere
Stromung die Oberhand. Staatssekretir Cass fiithrte im Jahre
1859 in einer Instruktion an Mr. Wright, den amerikanischen
Gresandten in Berlin, in schroffem Gegensatz zur bisherigen
Praxis aus, die Nafturalisation habe eine vollstindige Los-
frennung des Naturalisierten von seinem bisherigen Heimat-
staal zur Folge. Sie bewirke eine formliche politische Wieder-
geburt. Eine uniibersteigliche Schranke (impassable line) trenne
den Naturalisierten fortan von seinem Geburtsland, ,and should
he return to his native country, he relurns as an American
citizen and in no other character.“®’)

Aus dieser neuen Maxime zog der Prisident Buchanan
die Konsequenz, als er im Dezember 1860 in seiner Botschaft
an den Kongress verkiindete :

,Unsere Regierung ist unter allen Umstinden verpflichtet,
die Rechte der naturalisierten Unionsbiirger iiberall in gleichem
Umfange in solchem Masse zu schiitzen, als hétten dieselben
in der Union das Licht der Welt erblickt. Wir konnen
keinen Unterschied zwischen eingebornen und naturalisierten
Biirgern anerkennen.“ ¢?) '

%) Report ete., p. 52.
) Report etc., p. 53.
50) Report p. b4.
61) Report p. 58.
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Danach verlangten also die Vereinigten Staaten plotzlich
nichts weniger und nichts mehr, als dass die amerikanische
Naturalisation als Aufhebungsgrund des bisherigen Biirgerrechts
auch vom Ursprungsland des Adoptivbiirgers anerkannt werde
und als unmittelbare Folge dieser Anerkennung, dass der
amerikanische Adoptivbiirger bei der Riickkehr in sein Ge-
burtsland wegen fritherer Nichterfilllung von Biirgerpflichten —
zum Beispiel der Militirdienstpflicht — weder bestraft, noch
irgendwie belistigt werden diirfe.

Diese neue Position der Vereinigten Staaten fand aber
begreiflicherweise bei den andern Michten — da sie den-
selben fiir die Beziehungen zu ihren Biirgern ein fremdes
Recht aufzuzwingen suchte — nicht besonderen Anklang. Fiirst
Bismarck erblickte in ihr eine Auswanderungsprimie fir
militirdienstpflichtige Médnner und es erschien zuerst als ganz
ausgeschlossen, das speziell Preussen mit seiner straffen Mili-
tardienstpflicht sich mit der neuen Theorie befreunden wirde.
Auch die andern Michte zeigten sich den amerikanischen An-
forderungen keineswegs sehr geneigt, indem sie die eigene
Gesetzgebung als der amerikanischen mindestens gleichwertig
betrachteten. Das Resultat war eine grosse Zahl von Kon-
flikten, besonders im Zusammenhang mit der Frage der Mili-
tarpflicht.

Die Regelung der Rechtsverhilinisse der in ihr Ursprungs-
land zuriickkehrenden amerikanischen Adoptivbiirger und die
Feststellung der Tragweite der Naturalisation gelang den Ver-
einigten Staaten dann doch zuerst mit dem Norddeutschen
Bunde. Der Staatsvertrag, der am 22. Februar 1868 infolge
der geschickien Unterhandlungen Bancrofls zum Abschluss ge-
langte, regelte die bisherigen divergierenden Anschauungen
zwischen den Vereinigten Staaten und Norddeutschland in
einer Weise, die einem volligen Sieg der amerikanischen Po-
sition gleichkam.

Der Inhalt dieses Vertrages ist, soweit er hier in Betracht
kommt, kurz zusammengetfasst folgender:

1. Die Biirger des einen Vertragsteils, welche auf dem
(zebiet des andern naturalisiert worden sind und finf Jahre
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ununterbrochen daselbst zugebracht haben, sollen vom Ge-
burtsland in ihrer neuen Qualitit anerkannt werden. — Die
blosse declaration of intention soll fiir keine Partei die Wir-
kung der Naturalisation haben.

2. Ein naturalisierter Biirger des einen Vertragsteils soll
bei etwaiger Riickkehr in sein Geburisland wegen strafbarer
Handlungen, die er vor seiner Auswanderung begangen hat,
zur Untersuchung und Strafe gezogen werden kionnen.

3. Ein naturalisierter Burger des einen Vertragsteils, der
in sein Vaterland zurickkehrt, in der Absicht, dort dauernd
zu bleiben, soll als auf sein Adoptivbiirgerrecht Verzicht
leistend erachtet werden. Die Absicht, dem Adoptivstaat
dauernd fern zu bleiben, kann als vorhanden angenommen
werden, wenn der Naturalisierte sich linger als zwei Jahre
in seinem (xeburtsland aufhdlt.

Die grosse Neuerung dieses Vertrages fiir die Vereinigten
Staaten bestand, ganz abgesehen von der Regelung der Rechts-
lage der nach Norddeutschland zurtickkehrenden amerikanischen
Adoptivbiirger, vor allem in der Aufstellung fester Bedingungen
fir den Austritt aus dem Unionsbiirgerrecht iiberhaupt. Denn
bisher hatte man zwar wohl in der Praxis des Staalsdeparle-
ments den Verzicht auf das Birgerrecht als mdoglich an-
erkannt und zugelassen, aber ohne posilive geselzliche Basis.
Die Gerichte standen fast durchweg noch auf dem Standpunkt
des Common Law, d. h. sie verneinten die Moglichkeit der
Expatriation, ausser auf dem Wege eines Spezialgesetzes.?)
Der Vertrag mit Norddeutschland wurde infolgedessen, indem
er die Regel des Common Law durchbrach, zu einem March-
stein in der Greschichte des Unionsbirgerrechts.

Nach seinem Vorbild haben die Vereinigten Staaten in
der Folge mit einer ganzen Anzahl anderer Staaten Nalurali-
sationsvertrige abgeschlossen, so mit Oesterreich-Ungarn,©?)

) Vergl. Dutcher, du changement de nationalité aux KEtats-Unis
Clunet, 1887, p. 388 (American Law Review, vol. 40, No. 3, p. 447).
) Vertrag vom 20. Sept. 1870, ratifiziert 14. Juli 1871.
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Baden, 54) Bayern, ) Belgien,®) Dinemark, ®") England, °®)
Hessen (fir die nicht zum Norddeutschen Bund gehdrenden
Gebiete), %) Schweden und Norwegen ) und Wiirtemberg.™)

Dem zitierten Vertrag mit dem Norddeulschen Bunde
kommen alle diese Vertirige darin gleich, dass sie die Na-
turalisation der beidseitigen Biirger als neuen Biirgerrechts-
titel ausdriicklich anerkennen und zwar einige™) ohne das
gleichzeitige Erfordernis einer Domizilierung von bestimmter
Dauer, andere ™) unter der Bedingung, dass der Adoptivbiirger
fint Jahre im Adoptivstaate zugebracht habe.

Wie im Vertrag mit Norddeutschland, so konnen ferner
nach einer Gruppe der genannten Vertrige™) die in ihr Ur-
sprungsland zurtickkehrenden Adoptivbirger daselbst nur fir
solche strafbare Handlungen zur Untersuchung und Strafe
gezogen werden, die sie vor ihrer Auswanderung begangen
haben.™)

Neben der strafrechtlichen Verantwortlichkeit normieren
endlich die meisten der erwihnten Vertrige auch die biirger-
rechtlichen Verhiltnisse der in ihr Ursprungsland zurtek-
kehrenden naturalisierten Adoptivbiirger. Einige Konven-
tionen "®) tun dies genau nach dem Vorbild des Vertrages
mit Norddeutschland, andere ™) bloss in dem Sinne, dass sie

) Vertrag vom 19. Juli 1868, ratifiziert 7. Dez. 1869.

ey 5 » 26, Mai 1868, . 18. Sept. 1368.

86) 5 » 16. Nov. 1868, 5 10. Juli 1869.

&) . » 20.Juli 1872, " 14. Mirz 1873.

o8) » » 13. Mai 1870, 5 10. Aug. 1870.

o ’ » 1. Aug. 1868, % 23. Juli 1869.

G : » 26. Mai 1869, ” 8. Jan. 1872,

W " » 27.Juli 1868, 5 2. Mirz 1870.

) Vertridge mit Belgien, Dinemark, Grossbritannien.

™) Vertrige mit Oesterreich-Ungarn, Baden, Bayern, Hessen, Schweden
und Norwegen und Wiirttemberg.

™) Vertridge mit Oesterreich-Ungarn, Baden, Belgien, Hessen, Wiirttem-
berg, Schweden und Norwegen.

) Was so viel sagen will, dass der Heimatstaat sie wegen unerlaubter
Auswanderung nicht zur Untersuchung und Strafe ziehen darf.

76) Diejenigen mit Bayern, Dénemark, Hessen und Wiirttemberg.

1) Diejenigen mit Belgien und England.
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eine gegenseilige Verpflichtung statuieren, die Adoptivbiirger
der Verlragsstaaten, welche in ihr Geburtsland zuriickkehren
und dort ihr urspringliches Biirgerrecht zurtickerwerben, in
dieser neuen Qualitit anzuerkennen. Dem ehemaligen Biirger
am ginsligsten sind die Vertrige mit Oesterreich-Ungarn und
Baden. Diese geben dem Rickwanderer die willkommene
Zusicherung, das man ihn nicht zwingen werde, das friihere
Biirgerrecht wieder zu erwerben.

Die fiinf deutsch-amerikanischen Vertrige sind ganz be-
sonders von einer Seite schart kritisiert worden und wohl
nicht ganz mit Unrecht.”™) Abgesehen von eigentiimlichen
Konzessionen in strafrechtlicher Hinsicht entbehren sie in
einigen Punkten der notigen Klarheit. Allein da sie auch heute
noch nichl gekiindet sind, scheinen sie sich nicht schlecht be-
wihrt zu haben.

Im Jahre 1882 suchten die Vereinigten Staaten auch mit
der Schweiz in ein d{hnliches Vertragsverhiltnis zu freten.
Der Vorschlag ging auch hier dahin: Die Naturalisation der
Birger des einen Staates im andern solle als Aufhebungs-
grund des urspriinglichen Biirgerrechts gellen und durch die
Rickwanderung der Adoptlivbiirger in ihr Geburtsland cum
animo non revertendi das urspringliche Biirgerrecht wieder
erworben werden. Der Bundesrat lehnte jedoch diese An-
trige mit der Begrindung ab, dass Arl. 44 der Bundesver-
fassung nicht gestatte, an den Krwerb eines fremden Biirger-
rechis vertraglich den Verlust des Schweizerbiirgerrechts zu
kniipfen und dass es ferner nach dem Recht der Kantone nicht
moglich wire, dem rickwandernden fritheren Schweizerbiirger
die Erwerbung des Schweizerbiirgerrechts durch Ersitzung zu-
zusichern.

Im Jahre 1886 und zuletzt mit Note vom 8. Dezember
1896 kamen die Vereinigten Staaten auf die Angelegenheit
zuriick und ihr Gesandter in Bern legte dem Bundesrat den
Entwurt eines Vertrages im angedeuteten Sinne vor. Der

") Vergl. die bereits citierte Abhandlung F. v. Maritz in Hirths
Annalen des Deutschen Reiches 1875, p. 794 und 1114
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Staatssekretir begleitete diesen neuen Schriit in seinem Be-
richt an den Prisidenten der Union mit einer zum Teil sehr
wenig zutreffenden Kritik der in Biirgerrechtssachen in der
Schweiz geltenden Prinzipien. ™)

Auch diese neuen Anerbietungen musste der Bundesrat
mit Riicksicht auf Art. 44 der Bundesverfassung ablehnen und
er tat es mit solcher Bestimmtheit, dass es zu weiteren Unter-
handlungen auf der durch die Vereinigten Staaten angereglen
Basis kaum mehr kommen diirfte.

Es wiire aber doch wiinschenswert, dass diese biirger-
rechtlichen Verhilinisse mit der Union einmal vertraglich ge-
regell wiirden. Wenn auch in jlingster Zeit Konflikte mit der
Schweiz selten geworden sind, indem das Staatsdepartement
aus der Bill of Protection vom 27. Juli 1868 ®°) nicht die volle
Konsequenz zu ziehen pflegt,®) so konnen doch bei einem
Prisidentschaftswechsel oder Wechsel im Staatssekretariat die
in jener Bill formulierten Anspriiche jederzeit wieder erhoben
werden.

Es ist auch noch nicht so lange her, dass die Union In
einem die Militirdienstpflicht eines Doppelbiirgers betreffenden
Fall ihre alte Position der Schweiz gegeniiber geltend zu
machen suchte. Der Bundesrat hatte am 5. Mirz 1897 den
in Zirich studierenden, in den Vereinigten Staaten geborenen
Sohn eines dort naturalisierten Schweizerbiirgers als in der
Schweiz militirpflichtig erklirt.®?) Hiegegen beschwerten sich

™) Der Bericht betrachtet es als eine merkwiirdige Anomalie, dass die
helvetische Republik mit nur wenigen andern modernen Staaten noch an
dem allgemein verlassenen Grundsatz einer ewigen Untertanenpflicht (per-
petual allegiance) festhalte. Das sei um so bemerkenswerter, als dieser
Grundsatz in der Schweiz nicht auf der alten Theorie der absoluten Herr-
schaft des Landesherrn iiber seine Untertanen zu beruhen scheine, sondern
auf dem Verhiltnis des Biirgers zur Ortsgemeinde, wo er infolge Abstammung
oder Einkauf eine Art ewigen Biirgerrechts erwerbe, ein Verhiltnis, das nur
mit Zustimmung der Gemeinde gelost werden kionne (sic!). — Bundesblatt
1898 1II, 14. — Das Staatssekretariat scheint die Art. 6 und 8 des Bundes-
gesetzes von 1876 ginzlich iibersehen zu haben.

80) Revised Statutes, Sekt. 2000.

81) Weil es sie nicht zu ziehen vermag.
82) Fall des Friedrich Ernst Schneider, Bundesblatt 1898 II, 15.
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die Vereinigten Staalen beim Bundesral, indem nach ihrer
Auffassung gemiss dem Niederlassungsvertrag mit der Schweiz
vom 2b. November 1850 die Biirger der einen Verlragspartei,
welche sich auf dem Gebiet der andern aufhalten, vom per-
sonlichen Militdrdienst befreit wiirden. Dabei seien unter dem
Begrift ,Blirger auch die Nachkommen naturalisierter Biirger
verstanden.

Es war der alte Streit um die Tragweite und Wirkungen
der amerikanischen Naturalisalion. Diese sollte auch vom
Ursprungsland des Adoptivbiirgers als Aufhebungsgrund des
bisherigen Biirgerrechts anerkannt werden. Allein der Bun-
desrat beriet sich dieser Priilension gegeniiber auf das Recht
jedes souveridnen Staates, selbst die Bedingungen zu be-
stimmen, unter denen sein Birgerrecht erworben wird und
verloren geht. KEr Dbestritt nicht, dass Herr Schneider nach
dem Recht der Vereiniglten Staaten amerikanischer Biirger sei,
er hob aber als ebenso unbestritten hervor, dass Schneider
nach schweizerischem Staalsrecht Schweizerbiirger sei und als
solcher wiihrend seines Aufenthalles in der Schweiz allen
staatsbiirgerlichen Pflichlen eines Schweizerbiirgers unterliege.

Solchen Konfliklen wiire vorgebeugt, wenn die Moglich-
keil von Doppelbiirgerrechten beseitigt wiirde und die Staaten
zu dem Axiom sich vereinigten, dass die Naturalisation im
Ausland die bisherige Staatsangehorigkeit authebt. Auch die
Schwelz dirfte sich frither oder spéler diesem Prinzip zu-
wenden, es wire dies der Wiirde auch ihres Biirgerrechts
zulriglicher, als der jelzige Zustand, nach welchem auch bei
andauernder Abwesenheit i Ausland und fortgesetzter Nicht-
erfiilllung der Birgerpflichten, ja selbst bei formlicher Ab-
schworung des Schwelzerbiirgerrechis keine Verwirkung dieses
Rechls eintritt, Freilich wiirde der Uebergang zu jenem neuen
Prinzip eine Revision des Art. 44 der Bundesverfassung not-
wendig machen.

V.
Unter welchen Bedingungen das Biirgerrecht der Ver-

cinigten Staaten verloren gehen kann, ob der Birger das

Zeitschrift fiir Sechweizerisches Recht. Neue Folge XXII, "
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Band, das ihn mit der Union verkniipft, iiberhaupt einseitig
zu lésen vermag oder nicht, dariiber hat noch bis in neuere
Zeit keineswegs Uebereinstimmung geherrscht. Wir stossen
in dieser Frage bei den Gerichten einerseits und der Exekutive
andererseits schon bald nachdem die Union ins Leben getreten
war, auf einen wunderlichen Gegensalz der Rechisanschauungen.
Es ist bereits gesagt, welchen Einfluss das von England ver-
erbte Common Law in der Frage des Biirgerrechtserwerbes
in den Vereinigten Staaten ausiibte, wie es dem Prinzip der
Territorialitit des Biirgerrechts dort Autnahme verschaffte. In
der Gesellschaft des Territorialititsprinzips hielt aber noch ein
anderes verwandtes Prinzip, dasjenige der perpetual alle-
giance, in den Vereinigten Staaten seinen Einzug. Wir finden
es bel Blackstone®) kurz mit den Worten formuliert:

,Natural allegiance is a debt of gratitude, which cannol
be forfeited, cancelled, or altered, by any change of time,
place, or circumstance, nor by any-thing but the united con-
currence of the legislature.®
| Dem englischen Biirger war die freie Verfiigung tiber seine
Biirgerqualitit entzogen. Er konnte sich ihrer nicht aus eigener
Willensmacht — by any act of his own —, sondern nur unter
Mitwirkung eines gesetzgeberischen Aktes entledigen.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Prinzipien des
englischen Rechts nach der Revolution von 1776 in Amerika
(reltung behielten, nur dass nun nicht mehr der Krone von
England, sondern zunichst den einzelnen Staaten der Kon-
foderation und dann von 1787 an auch der neuen Union na-
tural allegiance von den Biirgern geschuldet wurde. Die Frage
nun, ob diese englische allegiance Blackstone’scher Konstruk-
fion als mit den demokratischen Prinzipien der Unionsver-
fassung vereinbar zu befrachien sei, oder ob nicht vielmehr
nach diesen Prinzipien jedem Biirger frei stehen miisse, sein
Biirgerrecht aufzugeben und sich anderswo eine neue Heimat
zu suchen — diese Frage ist in den Vereinigten Staaten bis
in neuere Zeit ein sehr Dbeliebies Diskussionsthema gewesen.

#) Commentaries 1, p. 369.
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Sie wird in der einschlagenden Litteratur meist an die Spitze
gestelll und mit behaglicher Breite erortert.

Uns interessiert zunichst die Stellung, welche die Ge-
richte der perpelual allegiance gegeniiber einnahmen. Die
Unionsgerichte und die Gerichte der Kinzelstaaten haben sich

mit wenig Ausnahmen in zahlreichen Entscheidungen — frei-
lich nicht “immer mit gleicher Deutlichkeit — fiir die per-

petual allegiance und gegen die Moglichkeit freier Kxpatria-
tion ausgesprochen. Kent fithrt, mit dem Jahre 1795 be-
ginnend, eine ganze Reihe solcher Gerichtsentscheide an.®)
Wohlverstanden wurde nur dem Unionsbiirger das Recht to
dissolve the bond of allegiance vorenthalten. Bei dem fremden
Einwanderer dagegen im Verhdltnis zu seinem Ursprungsland
wurde das Expalriationsrecht ohne weiteres prisumiert. Von
ithm wurde sogar und wird noch heute nach der Naturali-
sationsakle von 1802 verlangt, dass er seine bisherige alle-
giance abschwore.

Nach Kent®) wurde von der strengen Regel des Common
Law nur insofern eine Ausnahme gemacht, als dem Amerikaner
erlaubt wurde, for commercial purposes ein fremdes Biirger-
recht zu erwerben. Das amerikanische Biirgerrecht und die
mit demselben verbundenen Pflichten blieben aber dabei un-
versehrt bestehen.

Einen andern Weg als die Gerichte, scheint die Exekutive
schon in den ersten Zeiten der Union eingeschlagen zu haben.
Im Jahr 1793 Dbereits schrieb der damalige Staatssekretir
Jefferson in einem die Kxpatriationsfrage bertihrenden Schreiben :

,Our citizens are certainly free to divest themselves of
that character by emigration and other acts manifesting their
intention, and may then become the subjects of another power,
and free to do whatever the subjecls of that power may do.“

8) Kent 2, p. 46 ff. — Vergl. auch Dutcher, du changement de la
nationalité aux Etats-Unis, Clunet, 1877, p. 388 (Abhandlung aus der Ame-
tican Law Review, vol. 40, No. 3, p. 447), ferner E. Kelly, des effets du mari-
age sur la nationalité dans les Etats-Unis d’Amérique, Clunet, 1884, p. 162.

85) Commentaries 2, p. 49.
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Das war das gerade Widerspiel der von den Gerichten
gulgeheissenen perpetual allegiance, eine grundsitzliche An-
erkennung weitgehendster Expalriationsireiheit.

So standen sich die beiden Staatsgewalten lange in eigen-
tiimlichem Widerstreit der Anschauungen gegeniiber, die Ge-
richte ausgehend von dem ungeschriebenen Common Law,
welches den Untlertanenverband nicht eigenmiichtie zu losen
gestattete und die Kxekutive, welche das Expatriationsrecht
als ein natirliches Menschenrecht betrachtete.

Unionsgeselzlich geregelt war die Frage eben nicht. krst
durch ein Gesetz vom 27. Juli 1868°%%) wurde endlich die
Méoglichkeit, das Unionsbiirgerrecht aufzugeben, grundsitzlich
anerkannt. Das Expatriationsrecht wird dort als ein natiir-
liches Volksrecht ,a nmatural and inherent right of all people.”
hingestellt, das keine Beschrinkung und Beeinlrichtigung dulde,
Leider ist das Gesetz Dbei einer allgemeinen Erklirung des
Prinzips stehen geblieben, ohne anzugeben, auf welche Weise
das Unionshiirgerrecht aufgegeben werden konne, oder ver-
wirkt werde. Mehrere Versuche, diesen Mangel zu heben,
schlugen fehl, und es besitzl die Union auch heute noch keinen,
auf einem bestimmlen Gesetz beruhenden Expatriationsmodus.

Dagegen sind — wie schon bemerkt — die Expalria-
tionsbedingungen mit einer Reihe von Slaaten teils schon
vor dem KErlass des erwihnten Geselzes, teils bald nach-
her vertraglich festgesetzt worden.®") Die Veririge mil
dem ehemaligen Norddeutschen Bunde, Bayern, Baden, Wiirt-
temberg, Hessen, Schweden und Norwegen und Oesterreich-
Ungarn setzen fesl, dass die DBiirger des einen Vertrags-
teils, welche auf dem Gebiet des andern naturalisiert wor-
den sind, oder kiinftig naturalisiert werden und finf Jahre
ununterbrochen daselbst zugebracht haben, vom Ursprungsland
in ibrer neuen Qualitit anerkannt werden sollen. Aehnlich
lauten auch die Vertrige mit Grossbritannien, Belgien und
Dénemark, nur dass hier keine Domizilierung von bestimmter
Dauer gefordert wird. Zwar ist in keinem dieser Vertrige

86) Revised Statutes, Sekt. 1999,

87) Vergl. diese Vertrige und deren Daten p. 62 hievor.
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klar herausgesagt, dass der auswirts naturalisierte Amerikaner
sein angestammtes Bilirgerrecht verliere. Man hat aber in
den Vereinigten Staaten die Veririge nie in anderem Sinne
ausgelegt.

Bedeutsam ist dann besonders auch, was jene Vertrige
tiber die Rechtslage der in ihr Ursprungsland zuriickwandern-
den Adoptivbiirger festsetzen. Haben solche Riickwanderer
nicht die Absicht, nach den Vereiniglen Staaten zuriickzukehren,
so sollen sie nach den Vertrigen mit dem ehemaligen Nord-
deutschen Bunde, Bayern, Wiirttemberg, Didnemark und Hessen
als auf ihr Adoptivbirgerrecht Verzicht leistend, erachtet
werden, Die Absicht, nicht zuriickzukehren, kann als vor-
handen angenommen werden, wenn sie sich Linger als zwei
Jahre in ihrem Ursprungsland aufhalten. Etwas verschieden
hievon wird in den Vertrigen mit Belgien und England die
gegenseilige Verpflichtung statuiert, die Adoptivbhiirger der
Vertragsstaaten, die in ihr Ursprungsland zuriickkehren, und
dort ihr urspriingliches Biirgerrecht zurtickerwerben, in dieser
neuen Qualitit anzuerkennen. Aehnlich auch die Vertrige mit
Oesterreich-Ungarn und Baden.

Einer Anregung der Vereinigten Staaten in Berlin, aus
dem Jahr 1873, dahingehend, der Verirag mit dem Norddeut-
schen Bunde mochle auf das ganze deulsche Reich ausgedehnt
werden, wurde von der Reichsregierung keine Iolge gegeben,
Doch scheinl diese die Beobachtung der Prinzipien der Banerofi-
vertrige auch fir Elsass-Lothringen zugesagt zu haben.®®)

Fir das Verhiltnis zu denjenigen Staaten, mit denen die
Union keine Naturalisationsvertrige besitzt, ist die Beantwor-
tung der Frage, unter welchen Bedingungen das Unionsbiirger-
recht sein Ende erreiche, elwas schwieriger. Da das Gesetz
von 1868 — wie gesagt — keine solchen Bedingungen nennt,
sondern sich damit bescheidet, das Expatriationsrecht nur im
Allgemeinen als ein natiirliches Recht der Biirger zu verkiinden,
S0 ist zu priifen, ob zur Ergéinzung der fehlenden Detailvorschrif-
ten nicht andere Erlasse der Union herangezogen werden konnen:

88) v, Martitz, Annalen des Deutschen Reiches, 1875, p. 1153.
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Im XIV. Amendement z. B. wird das Unterworfensein
unter die Jurisdiktion der Vereinigten Staaten. also das Ver--
weilen innerhalb der Union, als ein Requisit des Biirgerrechts.
genannt. Ferner findet sich im Gesetz von 1855%) die Vor-
schrift, dass im Ausland weilende Amerikaner, welche nie in
den Vereiniglen Staaten gewohnt haben, ihr angestammtes
Biirgerrecht nicht auf ihre im Ausland geborenen Kinder tiber-
tragen konnen. ,Heritable blood® kommt ihnen nur zu, wenn
sie sich je in den Vereinigten Staaten aufgehalten haben. Auch
hier sehen wir somit das Verweilen unter der Jurisdiktion der
Vereinigten Staaten zu einem Essentiale des vollen Biirger-
rechis gemacht. Indem diese Erlasse das Verweilen innerhalb
der Union als ein Essentiale, ein Element des Biirgerrechts
hinstellen, fihren sie zu dem loglschen Schtuss, dass durch
dauernde Abwesenheit ausser Landes, ohne die Absicht, zu-
rickzukehren, das Biirgerrecht zerstort wird.

Durch keine konkludente Handlung wird die Absicht,
nicht zuriickzukehren, wohl deutlicher dokumentiert, als durch
die Erwerbung eines auswiirtigen Biirgerrechts. Die diplo-
matischen Vertreter der Union im Ausland haben denn auch
nach der Instruktion von 1897 die beslimmte Weisung, Per-
sonen, die auswirts naturalisiert, oder sonstwie mil einem
fremden Bilrgerrecht bedacht worden sind, nicht als amerika-
nische Biirger zu hetrachten.?°)

Die Exekutive anerkennt also heute auch im Verhilinis
zu denjenigen Staaten, mit denen die Union keine Naturali-
sationsvertrige besitzt, dass der Biirger das politische Ver-
hiltnis zur Union nach eigener Entschliessung zu losen vermag.
Mehrere Justizminister (Attorney-(zenerals) haben diese Auf-
fassung in Rechtsgutachten geteilt,?’) und auch die Staats-

89) Revised Statutes, Sekt. 1993.
90) ,Diplomatic officers will not consider as citizens of the United
States those, who have voluntarily become naturalized or otherwise invested

with citizenship in a foreign state.“ — Instructions to the diplomatic officers
of the United States § 144.

#) Z. B. Caleb Cushing, Report p. 78 und Bates, Report p. 57.
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sekretiire stehen in ihren zahlreichen Schreiben und Weisungen
durchaus auf diesem Standpunkt.

Allein nicht bloss durch Naturalisation im Ausland findet
heute nach der Praxis des Staatsdepartements das Unions-
biirgerrecht ein Ende, auch gewisse Akie und Umstinde anderer
Art konnen ihm ein Ziel setzen. Ich finde in der mir zuging-
lichen diplomatischen Korrespondenz als Endigungsgriinde des.
Biirgerrechts ferner erwihnt:

1. Die Auswanderung, verbunden mit ausdriicklichem, offen-
kundigem Verzicht auf das Unionsbiirgerrecht in der red-
lichen Absicht, das Biirgerrecht eines fremden Slaales zu
erwerben. '

2. Die Auswanderung, verbunden mil dauernder, lingerer
Abwesenheit im Ausland, sine animo revertendi.

Das Fehlen der Absicht, zuriickzukehren, wird naltiirlich
am deutlichsten aus einer ausdriicklichen Irklarung erkannt.
In den meisten Fiéllen jedoch ist es aus konkludenten Hand-
lungen zu ermitleln. Wenn der ausgewanderte Amerikaner
seine I.iegenschaften in den Vereinigten Staaten verkauft, mit
seiner Familie und seiner beweglichen Habe fortzieht, und in
einem auswirtigen Staal Grundeigentum erwirbt, wenn er im
Ausland ein Offentliches Amt ibernimmt, oder in fremden
Militdrdienst tritt, so wird ihm dies als ein gewichliges An-
zeichen dafiir ausgelegt, dass er die Ritickkehr anfgegeben und
sein angestammies Biirgerrecht verwirkt habe, In zahlreichen
Bescheiden der Staatssekretire aus den letzten Jahrzehnten
wird besonders auch darauf hingewiesen, dass das Biirgerrecht
und die damit verbundenen Vorteile durch die Erfiillung der
entsprechenden Biirger pflichten bedingl seien. Wo die Pflich-
ten der Anbhdnglichkeit und Dienstwilligkeit, die Pflicht der
Beisteuer an die Bediirfnisse des Staates ete. dauernd miss-
achtet wiirden, miisse auch das Biirgerrecht notwendig cessieren.

Der Amerikaner, der in Gefahr steht, dass ihm eine
lingere Abwesenheil in solch ungiinstigcer Weise ausgelegt
werden konnte, ist jedoch stets berechtigt, die sein Biirgerrecht
bedrohende Vermutung zu zerstéren und den Nachweis zu
leisten, dass er die Absicht, zuriickzukehren, nie aufgegeben, und
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seine Biirgerpflichten, soweit moglich, erfillt habe. Die diplo-
matischen und konsularischen Vertreter der Union im Ausland
sind tibrigens gehalten, von amteswegen auf alle Tatsachen
zu achten, die einen Schluss aut die wirklichen Absichten der
ihren Schutz ansprechenden Personen gestatten.

Aus Gesundheits- oder Geschiftsricksichteu, zum Ver-
gniigen oder zu Krholungszwecken mag ein Biirger auf un-
bestimmte Zeit ohne Verwirkungsgetahr im Ausland wohnen,
so lange er die Absicht, spiter zurtckzukehren, festhilt und
seine Abwesenheit nicht etwa von Akten begleitet ist, die mil
dem Biirgerrecht unvereinbar sind.??)

Diese Regeln gellen fiir eingeborene und naturalisierte
Biirger in gleicher Weise. Wenn jedoch ein Naturalisierter
in sein Ursprungsland zuriickkehrt und einige Zeit dort ver-
weilt, so lduft er heute besonders leicht Gefahr, sein amerika-
nisches Adoplivbhirgerrecht wieder zu verlieren. kr verliert
es zwar nicht schon durch die Dlosse Riickwanderung.
Wenn er aber seinen Aufenthalt im Ursprungsland iiber eine
bestimmte Zeil hinaus ausdehnt, so muss er darauf gefasst
sein, an diese Abwesenheil einen sfrengeren Masstab angelegt
zu sehen, als dies bei einem Aufenthalt von gleicher Dauer
in einem beliebigen dritten Staat der Fall wire.??) Wenn man
bedenkt, dass der amerikanische Adoptivbiirger trotz des eid-
lichen Verzichts auf sein heimatliches Biirgerrecht **) dieses Recht
dennoch nicht selten beibehilt, — wie z. B. bel Adoptivbiirgern
schweizerischen Ursprungs — so begreift es sich einigermassen,
wenn das Staatsdepartement in solechen Fillen der Riick-
wanderung ziemlich schnell mit der Vermutung bei der Hand
ist, dass ein Verzicht auf das amerikanische Biirgerrecht und
ein Wiedereintritt in das Birgerrecht des Ursprungslandes
stattgefunden habe. Unangenehme Iolgen konnen aus dieser
Praxis besonders dann entstehen, wenn der amerikanische
Adoptivbiirger vor, oder gleichzeitig mit seiner Naturalisation

92) Wharton 2, p. 315.

93) Stets vorausgesetzt, dass die Rechtslage solcher Riickwanderer nicht
durch Staatsvertrige, geregelt ist.

) Wie er bei der Naturalisation erfolgt, vergl. p. 53 hievor.
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in den Vereinigten Staaten, aus seinem urspriinglichen Biirger-
recht entlassen worden war. Da in der Regel die blosse
Tatsache der Rickwanderung das urspriingliche Biirgerrecht
nicht ohne weiteres wieder aufleben lisst, so werden Riick-
wanderer, denen die Union ihr Adoptivbiirgerrecht wieder
entzieht, moglicherweise heimatlos.??)

Die Vereinigten Staaten haben ihre die Adoptivbhirger
betreffende Praxis in mehreren Féllen auch der Schweiz gegen-
tiber zur Anwendung gebracht.?®) Die dabei beobachteten
Prinzipien entsprechen im allgemeinen dem Standpunkt, den
die Union andern Staaten gegeniiber einzunehmen pflegt.

Wie es um die Kxpalriationsfrage heute beim Ober-
bundesgericht bestellt ist, vermag ich dem mir zuginglichen
CQuellenmaterial niecht zu entnehmen. Es ist hochst wahr-
scheinlich, dass diese Krage in neuerer Zeil gar nichl zu ge-
richtlicher Intscheidung gelangt ist. Der schweizerischen Ge-
sandtschaft wurde auf eine neuliche Anfrage®’) vom Haupt-
Solicitor des Staalsdepartements die Erklirung gegeben, das
Oberbundesgericht teile nun ganz die Auffassung des Depart-
ment of State, dass das Unionshirgerrecht durch Verzicht
oder Verwirkunyg verloren gehen konne.

%) Vergl. den Fall des Joh. Lerch, Schweizerisches Bundesblatt, 1879,
II, p. 616 und 760.

99) v. Salis, Schweizerisches Bundesrecht 1, 469 ff. — Ein Beispiel be-
sonderer Riicksichtnahme gegeniiber einer ameukamschen Adoptivbiirgerin,
siche Bundesblatt 1896, 1I, 65, No. 30 (I*all der Frau Mankel).

) Vom Juni 1902.



	Zum Erwerb und Verlust des Bürgerrechts in den Vereinigten Staaten von Nordamerika

